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1 Erläuterungen zur Antragstellung 

Die Stadtwerke Barsinghausen GmbH (SWB) konkretisiert mit diesen Unterlagen 

den Antrag auf Bewilligung gem. §§ 8, 10 WHG vom 30.09.2024. Den vorzeitigen 

Beginn hat die Region Hannover mit Bescheid vom 18.12.2024 zugelassen. 

Die Unterlagen bestehen aus insgesamt 17 Heften. Diese umfassen über den ei-

gentlichen Erläuterungsbericht hinaus diverse Anhänge, die jeweils der vertieften 

Darstellung des Vorhabens dienen. 

Das vorliegende Heft DQ 15 stellt die umweltrechtliche Prüfung dar.  

Zum Inhalt des Antrages wird auf das Heft DQ 1 verwiesen.  

Auf das Unterlagenverzeichnis wird an dieser Stelle hingewiesen. 

2 Einleitung 

2.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Zur Fortsetzung der Wasserentnahme und zukünftigen Sicherung der Wasserver-

sorgung beabsichtigen die Stadtwerke Barsinghausen die Beantragung einer was-

serrechtlichen Bewilligung nach §§ 8 – 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur wei-

teren Wasserentnahme von 1,2 Mio. m³/a aus den 11 Quellgruppen.  

Die zur Wassergewinnung in der Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ 

(WGA-DQ) genutzten 11 Quellenstandorte liegen am nordöstlich exponierten 

Hang des Deisters im Gemeindegebiet der Stadt Barsinghausen in der Region Han-

nover. 
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2.2 Rechtliche Grundlagen des UVP-Berichts 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) bildet den rechtlichen Rahmen 

für die Prüfung der Umweltverträglichkeit. Gemäß Anlage 1 Nr.13.3.2 des UVPG 

besteht für das Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser 

von 100.000 m³ bis weniger als 10 Mio. m³ pro Jahr keine UVP-Pflicht, jedoch ist 

eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 Abs.1 Satz 1 UVPG i.V.m. § 2 

Abs. 2 NUVPG durchzuführen.  

Ergebnis dieser Vorprüfung ist, dass das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkun-

gen auf die Schutzgüter im Sinne von § 2 UVPG haben kann und eine UVP erfor-

derlich macht (Bekanntmachung des Vorprüfungsergebnisses am 11.01.2023 

durch die REGION HANNOVER). 

2.3 Inhalte des UVP-Berichts 

Gemäß § 2 UVPG sind folgende Schutzgüter zu berücksichtigen: 

• Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

• die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern. 
 

Gemäß § 16 Abs.1 UVPG hat der Vorhabenträger der zuständigen Behörde einen 

Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-

Bericht) vorzulegen, der zumindest folgende Angaben enthält: 

1. eine Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum 
Umfang und zur Ausgestaltung, zur Größe und zu anderen wesentlichen Merk-
malen des Vorhabens, 
2. eine Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich 
des Vorhabens, 
3. eine Beschreibung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen 
das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, 
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4. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen das Auftreten er-
heblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, ver-
mindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Er-
satzmaßnahmen, 
5. eine Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des 
Vorhabens, 
6. eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und 
seine spezifischen Merkmale relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden 
sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Umweltauswirkungen sowie 
7. eine allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-
Berichts 
 

Der UVP-Bericht muss gemäß § 16 Abs. 3 UVPG auch die in Anlage 4 genannten 

weiteren Angaben enthalten, soweit diese Angaben für das Vorhaben von Bedeu-

tung sind. 

Sind kumulierende Vorhaben, für die jeweils eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchzuführen ist, Gegenstand paralleler oder verbundener Zulassungsverfahren, 

so können die Vorhabenträger einen gemeinsamen UVP-Bericht vorlegen. Legen 

sie getrennte UVP-Berichte vor, so sind darin auch jeweils die Umweltauswirkun-

gen der anderen kumulierenden Vorhaben als Vorbelastung zu berücksichtigen 

(§ 16 Abs. 8 UVPG). 

2.4 Darstellung des Untersuchungsrahmens 

Der Untersuchungsrahmen wurde auf dem Scopingtermin am 10.05.2023 in der 

Landeshauptstadt Hannover (LHH) festgelegt. Das Scoping-Verfahren nach § 15 

UVPG dient dazu „… Inhalt, Umfang und Detailtiefe der Angaben, die der Vorha-

benträger voraussichtlich in den UVP-Bericht gem. § 16 UVPG aufnehmen muss 

(Untersuchungsrahmen)“ zu ermittelt und abzustimmen.  
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2.4.1 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes erfolgt anhand des hydrogeologisch 

begründeten Gesamteinzugsgebietes der WGA-DQ (vgl. Anlage 1). Zusätzlich wer-

den die (potenziell) vom Vorhaben betroffenen Fließgewässer Bullerbach, Fuchs-

bach und Spalterhalsbach bis zum Waldrand des Deisters bzw. zu den Siedlungs-

rändern von Barsinghausen und Kirchdorf in den Untersuchungsraum einbezogen.  

2.4.2 Untersuchungsinhalte 

Im UVP-Bericht erfolgt eine vorhabenbezogene Analyse der Schutzgüter gemäß 

§ 2 UVPG (vgl. Kap. 2.3) einschließlich ihrer Wechselwirkungen untereinander hin-

sichtlich der Kriterien Bedeutung / Vorbelastung / Empfindlichkeit. 

Da durch das Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu erwarten sind, ist 

die Anwendung der Eingriffsregelung nach §§ 14ff des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) erforderlich. Sie erfolgt in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan 

(Heft DQ 16)). 

Die planungsrechtliche Abhandlung des besonderen Artenschutzes gemäß der §§ 44 

und 45 BNatSchG erfolgt parallel zur Eingriffsregelung in einem Artenschutzbeitrag 

(Heft DQ 13). 

Das Teilgebiet „Großer Deister“ des FFH-Gebietes Nr. 112 „Süntel, Wesergebirge, 

Deister“ (DE 3720-301) erstreckt sich südöstlich der WGA-DQ zwischen Nienstedt 

und Springe. Kleinflächig reicht das FFH-Gebiet in den potenziellen Wirkraum hin-

ein.  

Für das TG „Großer Deister“ ist zu prüfen, ob die Fortsetzung der Wasserentnahme 

zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes führen kann. Dies er-

folgt in der FFH-Vorprüfung (Heft DQ 12). 
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3 Beschreibung des Vorhabens 

Die zur Wassergewinnung genutzten 11 Quellenstandorte (Entnahmestandorte) 

liegen am nordöstlich exponierten Hang des Deisters im Gemeindegebiet der Stadt 

Barsinghausen in der Region Hannover. Sie bestehen aus 56 Einzelanlagen wie 

Quell- und Sammelschächte und gefasste Mundlöcher ehemaliger Stollen. Die vier 

Quellfassungen der Quellgruppe Hohenbostel (Nr. 1 - 4) liegen im Bereich von Rot-

hebrinksbach und Bullerbach (Basiseinzugsgebiete Bantorfer Wasser und Buller-

bach). Die sieben Quellfassungen der Quellgruppe Barsinghausen (Nr. 5 – 11) lie-

gen mit Ausnahme von Nr. 9 im Bereich von Fuchsbach oder Spalterhalsbach (Ba-

siseinzugsgebiete Bullerbach und Kirchdorfer Mühlenbach) (vgl. Anlage 1 und Heft 

DQ 9).  

Bei der Wassergewinnung über die WGA-DQ handelt es sich um eine passive Ent-

nahme und wird von den Niederschlagsmengen beeinflusst. In niederschlagsrei-

chen Jahren ist der Anteil des Wassers aus den WGA-DQ höher und die Förderung 

am WW-ECK wird entsprechend reduziert.  

Die Wasserentnahme geht auf die erste Hälfte der 1970iger Jahre zurück. Eine de-

taillierte Darstellung findet sich im Heft DQ 9. 

Die bisherige Bewilligung regelte eine fassungsbezogene (also summarisch auf alle 

11 Quellenstandorte bezogene) Wasserentnahme von max. 1.200.000 m³/a und 

6.400 m³/d. 

Darüber hinaus besteht eine mit dem Wasserwerk Eckerde (WW-ECK) gekoppelte 

Beschränkung der Jahresentnahme. Die bewilligte Gesamtentnahmemenge be-

trug bis Ende 2024 2,85 Mio. m³/a.  
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Zur Fortsetzung der Wasserentnahme und zukünftigen Sicherung der Wasserver-

sorgung soll weiterhin eine Entnahme von 1,2 Mio. m³/a aus den 11 Quellenstand-

orten erfolgen. 

Die beantragte Jahresgesamtentnahme aus dem WW-ECK und den WGA-DQ darf 

2,62 Mio. m3/Jahr nicht übersteigen. Grundlage zur Festlegung des erforderlichen 

Wasserrechtsumfangs bildet der Wasserbedarf, dessen Herleitung in Heft DQ 7 

dargestellt ist. 

Die Entnahme über die Sickerschächte und Stollenfassungen erfolgt im Grundwas-

serkörper „Leine mesozoisches Festgestein links 2“ (GWK-ID:18, Landes-ID: 

DENI_4_2015). Für diesen insgesamt 946,50 km² großen Grundwasserkörper be-

steht eine nutzbare GW-Dargebotsreserve von 2,5 Mio. m³/a (MU 2024). Auf den 

Gebietskörperschaftsanteil der Region Hannover entfallenden Grundwasserteil-

körper wird die nutzbare Grundwasser-Dargebotsreserve mit 0,7 Mio. m³/a ange-

geben. Aufgrund der beantragten Jahresentnahme in unveränderter Höhe und der 

– wenn auch geringen – vorhandenen nutzbaren Dargebotsreserve, können die 

Ziele des mengenmäßigen Bewirtschaftungserlasses des MU bzw. des § 47 Abs. 1 

des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) als erfüllt angesehen werden. 

Bisherige Wasserentnahmen 

Die Entnahme aus den WGA-DQ erfolgt seit Anfang der 1970iger Jahre.  

Die bisherigen jährlichen Entnahmen über die WGA-DQ variierten im Zeitraum von 

1991 bis 2024 zwischen rd. 0,402 Mio. m³ im Abflussjahr 1996 und rd. 

1,161 Mio. m³ im niederschlagsreichen Jahr 2024. Im Mittel der Abflussjahre 1991 

und 2024 lag das über die WGA-DQ verfügbare Wasservolumen bei rd. 

0,75 Mio. m³/a. (vgl. Heft DQ 9). 

Mögliche Auswirkungen der Wasserentnahme 

Infolge der geplanten Fortsetzung der Wasserentnahme kann es zu nachteiligen 

Umweltauswirkungen (wie Verringerung der Abflussmengen) auf die Lebensge-
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meinschaften der Fließgewässer Rothebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und 

Spalterhalsbach kommen. 

Eine detaillierte Darstellung des Vorhabens erfolgt in Heft DQ 1. Die hydrogeolo-

gischen Gegebenheiten sind in Heft DQ 9 beschrieben. 

4 Vom Vorhabenträger geprüfte Alternativen 

Gemäß § 16 Abs.1 Satz 1 Nr. 6 UVPG soll der UVP-Bericht „eine Beschreibung der 

vernünftigen Alternativen, die für das Vorhaben und seine spezifischen Merkmale 

relevant und vom Vorhabenträger geprüft worden sind, und die wesentlichen 

Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der jeweiligen Umweltaus-

wirkungen“ enthalten. 

Die Auswahl der Alternativen erfolgte vor dem Hintergrund der Zielsetzung, dass 

die Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für das Gebiet der Stadtwerke 

Barsinghausen weiterhin gewährleistet sein muss.  

Folgende Alternativen wurden geprüft: 

1. Fremdbezug von Nachbarversorgern 

2. Nutzung von Grubenwasser aus Bergbauschacht 

3. Entnahmeverlagerungen zwischen den Gewinnungsstandorten 

4. Reduzierung der Wasserverlust 

5. Wassersparmaßnahmen 

Eine ausführliche Alternativenprüfung ist dem Heft DQ 8 zu entnehmen. 
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4.1 Fremdbezug von Nachbarversorgern 

Um auf die Wassermengen aus den WGA-DQ verzichten zu können, wäre der Be-

zug von Grundwasser von anderen Wasserversorgern (z.B. Wasserverband Nord-

schaumburg, Harzwasserwerke) erforderlich. Diese Alternative wäre aufgrund von 

höheren Transportkosten und einem weiteren Infrastrukturausbau erheblich teu-

rer. Zudem stehen keine gesicherten und dauerhaft lieferverfügbare Kapazitäten 

benachbarter Versorger zur Verfügung.  

Aus Umweltsicht könnten mögliche erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen 

der Fortsetzung der Wassergewinnung aus den WGA-DQ auf die Schutzgüter Was-

ser (Fließgewässer) sowie Tiere und Pflanzen ausgeschlossen werden, jedoch 

würde der Ausbau der erforderlichen Infrastruktur und die zusätzliche Förderung 

von Grundwasser in anderen Gebieten zu Grundwasserabsenkungen und voraus-

sichtlich zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen.  

Diese Alternative führt aus Umweltsicht zu keiner Vermeidung oder Verminderung 

von (erheblichen) nachteiligen Umweltauswirkungen. 

4.2 Nutzung von Grubenwasser aus Bergbauschacht 

Am sog. Schacht IV des ehemaligen Steinkohlen-Bergwerks südwestlich der För-

derbrunnen WW-ECK treten aus dem tieferliegenden Kluftgrundwasserleiter er-

hebliche Grundwassermengen zutage. Das artesisch austretende Grubenwasser 

wird oberirdisch über Reitbach und Südaue abgeführt. Die Austrittsmengen von 

mehr als 4 Mio. m3/a liegen in einer Größenordnung, die die gesamten Förder-

umfänge der WGA-DQ und des WW-ECK abdecken würde.  

Das austretende Grundwasser ist jedoch aufgrund sehr hoher Sulfat-Konzentrati-

onen von über 600 mg/l (Überschreitung des Grenzwertes von 250 mg/l für Trink-

wasser) nicht für die Trinkwassernutzung geeignet und müsste aufbereitet wer-

den.  
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Aus Umweltsicht würden durch die Aufgabe der Grundwasserförderung am WW-

ECK und des Betriebes der WGA-DQ mögliche erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen insbesondere auf die Schutzgüter Wasser, Tiere und Pflanzen vermie-

den. 

Des Weiteren könnte die Nutzung eines Teils des Grubenwassers zu einer Redu-

zierung der Sulfatbelastung in der Südaue führen (Überschreitung der Orientie-

rungswerte der Oberflächengewässerverordnung (OGewV)) (Heft ECK 14, Anhang 

1), da aktuell das belastete Grubenwasser über Reitbach und Bullerbach in die 

Südaue abgeleitet wird. Andererseits würden die Wassermengen reduziert, was 

zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Abflussmengen und 

eine Erhöhung von Schadstoffkonzentrationen in den betroffenen Fließgewässern 

führen könnte. 

Die erforderliche Aufbereitung des Grundwassers zur Erreichung der Trinkwasser-

qualität bedarf allerdings eines enormen baulichen und technischen sowie be-

trieblichen Aufwandes wie Umbau des WW-ECK, ständige Aufbereitung des belas-

teten Grundwassers, Entsorgung der Schadstoffe und somit mögliche erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen zur Folge haben könnte. 

Aufgrund der kostenintensiven Aufbereitung des Grundwassers wurde diese Al-

ternative vom Vorhabenträger verworfen. 

4.3 Entnahmeverlagerungen zwischen den Gewinnungsstandorten 

Der Verzicht auf die Nutzung der WGA-DQ würde eine Erhöhung der Fördermen-

gen am WW-ECK erforderlich machen. Über die vorhandenen Förderbrunnen 

kann der zusätzliche Bedarf nicht gedeckt werden. Der Bau weiterer Förderbrun-

nen wäre erforderlich. Ein höherer Energieaufwand würde bei dieser Alternative 

entstehen, da das Wasser in Teilbereiche des Versorgungsgebietes gepumpt wer-

den müsste. 
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Aus Umweltsicht würde der Neubau weiterer Brunnen möglicherweise zu erheb-

lichen nachteiligen Umweltauswirkungen v.a. der Schutzgüter Wasser (u.a. Ver-

stärkung der Grundwasserabsenkungen), Tiere und Pflanzen (nachteilige Umwelt-

auswirkungen auf grundwasserabsenkungsempfindliche Biotoptypen und ihre Ha-

bitatfunktionen) führen. 

Positive Umweltauswirkungen wären für die Fließgewässer und grundwasserab-

senkungsempfindlichen Biotoptypen im Deister zu erwarten. 

Der Bau weiterer Förderbrunnen wäre erforderlich. wäre sehr kostenintensiv. 

Da diese Alternative keine ausreichende Kapazität zur Sicherstellung der Wasser-

versorgung bietet, zusätzliche Pumpenergie erfordert und zu höheren Kosten 

führt, wurde diese Alternative verworfen. 

4.4 Fazit 

Die vom Vorhabenträger geprüften Alternativen sind v.a. aus wirtschaftlicher und 

technischer Sicht nicht umsetzbar. Aus Umweltsicht sind keine (erheblichen) nach-

teiligen Umweltauswirkungen vermeidbar. Sie führen allenfalls zu einer räumli-

chen Verlagerung oder Änderung der Art der nachteiligen Umweltauswirkungen.  

Die geprüften Alternativen stellen somit keine vernünftigen Alternativen zur be-

antragten Bewilligung einer Fortsetzung der Wasserentnahme aus den WGA-DQ 

dar. Ein detaillierter Vergleich der Alternativen aus Umweltsicht erfolgt somit 

nicht.  

4.5 Technische Vermeidungsmaßnahmen 

Durch die sukzessive Erneuerung des alten, undichten Rohrleitungssystems (Was-

serverlustquote liegt in der Wasserbedarfsermittlung zumeist bei über 10 %) kann 

der Bedarf an Grundwasser gesenkt werden, was insbesondere für das Schutzgut 

Wasser positive Umweltauswirkungen zur Folge hätte.  
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5 Nullvariante 

Die Aufgabe der Nutzung der WGA-DQ könnte positive Auswirkungen auf die öko-

logischen Funktionen der Fließgewässer Rothebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach 

und Spalterhalsbach im Einzugsgebiet der WGA-DQ haben: 

• Höhere Abflussmengen und damit geringeres Risiko des Trockenfallens von 

Gewässerabschnitten; ausschließlich witterungsbedingte Ursachen (ge-

ringe Niederschläge)  

• Positive Auswirkungen auf die ökologischen Funktionen der Fließgewässer 

(Makrozoobenthos, Fischfauna)  

Die bestehende Überprägung der Grundwassersituation durch den Bergbau bliebe 

unverändert. 

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge gemäß 

§ 50 WHG im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Barsinghausen müssten die För-

dermengen im WW-ECK erhöht werden bzw. Trinkwasser von anderen Versorgern 

bezogen werden, sofern überhaupt (kurzfristig) Substitutionsmöglichkeiten beste-

hen würden (vgl. Alternative ‚Fremdbezug von Nachbarversorgern‘ (Kap.4.1)). Die 

Erschließung eines neuen Gewinnungsgebietes wäre allein kurzfristig nicht reali-

sierbar. Hierdurch würde sich das Risiko erheblicher nachteiliger Umweltauswir-

kungen auf die Schutzgüter des UVPG – insbesondere Wasser, Tiere, Pflanzen, Bi-

ologische Vielfalt – wesentlich erhöhen. Zudem hat sich im Wirkraum der WGA-

DQ der Natur- und Wasserhaushalt im Laufe der Jahrzehnte auf die Entnahmen 

„eingependelt“ / angepasst.   

Die Aufgabe der WGA-DQ (Nullvariante) wäre auch aus wirtschaftlicher Sicht un-

realistisch. 
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6 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Planungsrelevant ist ausschließlich der betriebsbedingte Wirkfaktor Wasserent-

nahme mit den möglichen Wirkungen der Abnahme der Abflussmengen. Bau- und 

anlagebedingte Wirkfaktoren sind nicht relevant (keine weiteren Entnahmestand-

orte). 

In Abhängigkeit des Ausmaßes der Verringerung der Abflussmengen / Wasserfüh-

rung der Fließgewässer können (grund)wasserabhängige Biotoptypen und ökolo-

gische Funktionen der Fließgewässer beeinträchtigt werden.  

Betriebsbedingte Wirkungen: 

• möglicher Einfluss der Wasserentnahme auf die Wasserführung der Fließ-

gewässer (Reduktion der Abflussmengen)  

• mögliche Änderung des Bodenwasserhaushaltes in den Bachtälern  

• mögliche Beeinträchtigung grundwasserabhängiger Biotoptypen und Ver-

änderung /Beeinträchtigung deren Habitateignung in den Bachtälern 

Die möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen der Fortsetzung der Wasserge-

winnung in unveränderter Menge (1,2 Mio. m3/a) auf die Schutzgüter sind vor dem 

Hintergrund der bestehenden Wasserentnahme (Vorbelastung) zu bewerten. 

Der Fachbeitrag WRRL (Heft DQ 14) untersucht die Auswirkungen auf die Oberflä-

chenwasserkörper gemäß WRRL. 
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Tab. 1:  Potenzielle Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Schutzgut gem. 

§ 2 UVPG 
Mögliche nachteilige Umweltauswirkungen 

Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit 

Sicherung der Trinkwasserversorgung (positive Umweltauswirkungen); nachtei-

lige Auswirkungen auf die landschaftsbezogenen Erholungsnutzung sind nicht zu 

erwarten 

Tiere, Pflanzen, Biologische 

Vielfalt 

nachteilige Auswirkungen auf (grund)wasserabhängiger Biotoptypen und Verän-

derung der Habitatqualität bzw. des Arteninventars 

Boden  Veränderung des Bodenwasserhaushaltes in den Bachtälern 

Wasser 

Grundwasser: Verringerung der oberflächennahen Sicker- und Hangwassermen-
gen 
Oberflächengewässer: mögliche Reduzierung der Abflussmengen der Fließge-
wässer; temporäres Trockenfallen von Gewässerabschnitten  

Klima  
Veränderung der bodennahen Luftfeuchtigkeit infolge der Verringerung der Bo-

denfeuchte bzw. des Trockenfallens von Bachabschnitten (Mikroklima) 

Landschaft 
Mögliche Veränderung von landschaftsprägenden Strukturen/ Biotoptypen 

(Bachtäler) 

Kulturelles Erbe, sonstige 

Sachgüter 

Beeinträchtigung von Baudenkmalen und archäologischen Funden sind nicht zu 

erwarten 

Wechselwirkungen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 

Nicht betroffene Schutzgüter 

Das Schutzgut „Fläche“ ist nicht relevant, da keine Flächeninanspruchnahme er-

folgt. 

Schäden an Baudenkmälern und archäologischen Denkmälern/ Funden sind nicht 

zu erwarten. Sie liegen zumeist außerhalb der Bachtäler (außer: Grenzsteine im 

Bullerbachtal und das Mundloch des Hohenbosteler Stollen) (vgl. NLD 2025), so 

dass die Betrachtung des Schutzgutes „Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ 

entfällt. 

Das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit wird eben-

falls nicht betrachtet, da nachteilige Umweltauswirkungen auf die Bevölkerung 

und die menschliche Gesundheit, die Wohnqualität und die landschaftsbezogene 
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Erholungsnutzung ausgeschlossen werden können. Die Fortsetzung der Versor-

gung der Bevölkerung im Einzugsgebiet der SWB mit Trinkwasser stellt eine be-

deutsame Voraussetzung für die menschliche Gesundheit dar. Somit sind aus-

schließlich erhebliche positive Auswirkungen auf das Schutzgut gegeben.  

Die möglicherweise durch erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen be-

troffenen Schutzgüter sind: 

• Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

• Boden 

• Wasser 
 
 

7 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens 

7.1 Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes  

Der Untersuchungsraum liegt im Deister südwestlich des Stadtgebietes von Bar-

singhausen, hpts. im Gebiet der Region Hannover. Lediglich der südwestliche Be-

reich gehört zum Landkreis Schaumburg und kleinflächig zum Landkreis Hameln-

Pyrmont. 

Naturräumlich liegt der Untersuchungsraum an der nördlichen Grenze der Region 

Weser- und Leinebergland im Naturraum Calenberger Bergland.  

Ton-, Mergel- und Sandstein der Unterkreide sowie örtlich Trümmereisenerz oder 

Steinkohle prägen den geologischen Untergrund der nach Nordosten exponierten 

Deisterhänge. Im Bereich des Kammes und nach Südwesten bestimmen Kalk-, Ton-

, Mergel- und Sandstein, Gips sowie örtlich Eisenerz des Oberen Jura den geologi-

schen Untergrund. Aus den Gesteinen hat sich vorwiegend eine Mittlere Braun-

erde entwickelt (vgl. NIBIS KARTENSERVER 2021). 
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Spuren des ca. drei Jahrhunderte währenden Steinkohlebergbaus, der 1960 end-

gültig beendete wurde, sind noch heute sichtbar (u.a. Stolleneingänge, Mundlö-

cher). Die Bergbautätigkeit hat auch die Grundwassersituation im Deister nachhal-

tig überprägt. 

Der im Bereich des Kammweges bis zu rd. 350 m hohe Deister ist von Laub- und 

Nadelwäldern bedeckt. Er wird hpts. forstwirtschaftlich genutzt. Buchenwälder 

dominieren die Waldbestände. In den Bachtälern haben sich entlang der überwie-

gend naturnahen Fließgewässer Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach stel-

lenweise Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche entwickelt. Die Bach-

täler prägen die Waldlandlandschaft und erhöhen die landschaftliche Vielfalt des 

Deisters. 

Der Deister stellt ein regional bedeutsames Naherholungsgebiet dar, das stark fre-

quentiert wird (Wandern und Mountainbike) und ein ausgebautes Wegenetz auf-

weist. Das Ausflugslokal Nordmannsturm am Kammweg liegt am Rande des Un-

tersuchungsraumes. 

7.2 Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft 

Innerhalb des potenziellen Wirkraumes des Vorhabens sowie im angrenzenden 

Raum liegen verschiedene Schutzgebiete und-objekte gemäß Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) (vgl. Anlage 1). 

7.2.1 Natura 2000-Gebiete (FFH-RL bzw. § 34 BNatSchG) 

Das Teilgebiet „Großer Deister“ des FFH-Gebietes Nr. 112 „Süntel, Wesergebirge, 

Deister“ (DE 3720-301) erstreckt sich südöstlich der WGA-DQ zwischen Nienstedt 

und Springe. Kleinflächig reicht das FFH-Gebiet in den potenziellen Wirkraum hin-

ein. Dieser rd. 5,0 ha große Teilbereich (ca. 0,6 % des TG „Großer Deister“) südlich 

des Deister-Kammweges zwischen Nordmannsturm (Ausflugslokal) und der L 401, 

wird von Bodensaurem Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) bestimmt. 
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Dieser ist dem LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum) zugeordnet. 

Innerhalb der Waldflächen wurden zwei Sicker- und Rieselquellen (FQR §) erfasst. 

Im unteren Hangbereich des Deisters hat sich Mesophiler Buchenwald kalkärme-

rer Standorte des Berg- und Hügellandes (WMB) (LRT 9130) entwickelt. Beein-

trächtigungen der Erhaltungsziele sind nicht zu erwarten (vgl. Heft DQ 12). 

Das TG „Großer Deister“ ist im Gebiet der Region Hannover als Naturschutzgebiet 

(NSG-HA 245) „Köllnischfeld“ ausgewiesen. Zwei kleine Bereiche im Landkreis Ha-

meln- Pyrmont liegen im Landschaftsschutzgebiet „Süd-Deister“ (LSG-HM 031). 

7.2.2 Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG) 

Das TG „Großer Deister“ ist im Gebiet der Region Hannover als Naturschutzgebiet 

(NSG-HA 245) „Köllnischfeld“ ausgewiesen (VO vom 14.11.2019). Das NSG reicht 

nicht in den potenziellen Wirkraum. 

Ein ca. 350 ha großes Teilgebiet des LSG (Bullerbachtal mit nordwestlich angren-

zendem Waldbereich) wurde im LRP REGION HANNOVER (2013) als NSG-würdig 

eingestuft (BL N1 Deisterwald bei Hohenbostel). 

7.2.3 Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG) 

Der Untersuchungsraum liegt hpts. im Landschaftsschutzgebiet „Norddeister“ 

(LSG-H 023). Kleinflächig reicht er im Landkreis Hameln-Pyrmont in das Land-

schaftsschutzgebiet „Süd-Deister“ (LSG-HM 031) hinein. 

In der VO vom 13.03.2007 zum LSG-H 023 wird die besondere Bedeutung der Dei-

sterbäche (u.a. die im Untersuchungsraum liegenden Bäche Bullerbach, Fuchsbach 

und Spalterhalsbach) aufgrund ihrer Gewässergüte und ihres noch weitgehend na-

türlichen Verlaufs und ihrer Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen ge-

nannt und als besonderer Schutzzweck u.a. „der Erhalt der Bäche mit ihren Ufern 

und Auen, den Quellbereichen, der noch weitgehend naturnahen Dynamik und 
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Gewässergestalt, der sehr guten bis guten Wasserqualität sowie der typischen Le-

bensgemeinschaften dieser Bereiche…“ formuliert.  

Das LSG-SHG 17 „Süd-Deister“ (VO v. 27.11.1980) umfasst hpts. den Südhang des 

Deisters. Nur ein schmaler Streifen des LSG reicht im Bereich des Deisterkamms in 

den potenziellen Wirkraum hinein. Im Bereich des FFH-Gebietes Nr. 112 erfolgte 

eine Änderung der LSG-VO (neue VO für das LSG-HM 031 vom 18.12.2018), um die 

Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet in die VO zu integrieren.  

7.2.4 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V. m. § 24 NNatSchG) 

Folgende § 30 Biotope wurden von der REGION HANNOVER - UNB hpts. im Jahr 

2013 erfasst (Stand 07/2022): 

• Abschnitte des naturnahen Rothebrinksbaches südwestlich von Hohen-
bostel mit naturnahen Quellbereichen (FBH/FQR) 

• Abschnitte des naturnahen Bullerbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald 
schmaler Bachtäler (FBH/WEB)  

• Abschnitte des naturnahen Fuchsbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald 
schmaler Bachtäler (FBH/WEB) 

• Abschnitte des naturnahen Spalterhalsbaches südwestlich von Kirchdorf 
mit Basen- und nährstoffarmem Sauergras-/Binsenried (FBH/NSA)   

 

Mit Ausnahme des Biotoptyps Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried 

(NSA) konnten 2025 alle 2013 erfassten § 30 Biotope bestätigt werden (vgl. Anlage 

2). 

7.2.5 Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) 

Die beiden Felsklippen „Teufelskanzel“ (ND-HM 174), ca. 800 m nördlich von 

Nienstedt und „Alte Taufe“ (ND-SHG 6) in einem Abstand von ca. 50 m zum Deis-

terkamm westlich des Nordmannsturms, wurden als Naturdenkmal ausgewiesen.  
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7.2.6 Vorranggebiete für Natur und Landschaft (RROP 2016) 

Das Regionale Raumordnungsprogramm der Region Hannover (RROP) stellt den 

Bullerbach mit dem nordwestlich angrenzenden Waldbereich bei Hohenbostel 

und einen Abschnitt des Spalterhalsbaches als Vorranggebiete für Natur und Land-

schaft dar. 

7.3 Schutzwürdige Bereiche 

Landesweit wertvolle Biotope 

Ein landesweit wertvoller Bereich südwestlich von Hohenbostel reicht in den Un-

tersuchungsraum hinein. Er ist geprägt durch Bodensauren Buchenwald (WLB) so-

wie das Bachtal des naturnahen Rothebrinksbaches (FB) (Anlage 1).  

7.4 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Eine Betrachtung dieses Schutzgutes entfällt, da erhebliche nachteilige Auswirkun-

gen auf die landschaftsbezogene Erholungsnutzung durch das Vorhaben ausge-

schlossen werden können (vgl. Kap. 6). Die den Deister prägenden Waldbiotopty-

pen (u.a. ältere Buchenwälder) weisen nur eine geringe Empfindlichkeit gegen-

über Grundwasserabsenkung auf. 

7.5 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt umfasst drei Ebenen: 

• die Vielfalt an Ökosystemen bzw. Lebensgemeinschaften, Lebensräumen 
und Landschaften 

• die Artenvielfalt 

• die genetische Vielfalt innerhalb der verschiedenen Arten (vgl. BfN 2020) 
 
Das BNatSchG definiert biologische Vielfalt in § 7 (1) Nr. 1 als „die Vielfalt der Tier- 

und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an 

Formen von Lebensgemeinschaften und Biotopen“. Im Rahmen des UVP-Berichtes 
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wird die biologische Vielfalt über die Schutzgüter Tiere und Pflanzen (indirekt) er-

fasst.  

7.5.1 Tiere 

Für den Untersuchungsraum liegen keine aktuellen Tierarten-Erfassungsdaten vor 

(Ergebnisse der Datenabfrage bei der UNB – Region Hannover). Potenzielle Vor-

kommen relevanter Tierartengruppen können nur aus Alt-Daten und anhand der 

aktuellen sowie der selektiven landesweiten Biotoptypenkartierung (NLWKN 

2024a) abgeleitet werden. 

Relevante Tierarten(gruppen) stellen diejenigen dar, die an Feuchtlebensräume 

gebunden sind und deren (Teil-)Lebensräume durch die Fortsetzung der Wasser-

entnahme betroffen sein können: 

• (teilweise) aquatisch lebende Tierartengruppen: Fische und Rundmäuler, 

Makrozoobenthos, Amphibien  

• Charakteristische Tierarten grundwasserabhängiger /-beeinflusster Habi-

tate (Brutvogelarten grundwasserabhängiger /-beeinflusster Wälder und 

semiterrestrischer Habitate mit geringen Grundwasserflurabständen (Röh-

richte, Feuchtwiesen), Fledermausarten (Wasserfledermaus, Teichfleder-

maus), Heuschreckenarten feuchter Habitate (Feuchtwiesen, feuchte Ru-

deralfluren, Gewässerufer), Libellen an Gewässern,  

Eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung für Arten des Anhang IV der FFH-RL 

sowie Europäische Vogelarten erfolgt separat in Heft DQ 13. 

Säugetierarten 

Aus der Gruppe der Säugetiere können im Untersuchungsraum potenziell vorkom-

men: Wildkatze (Felis s. silvestris) (gesicherte Nachweise im Deister), Siebenschlä-

fer (Glis glis) (Vorkommen in Nistkästen im Deister belegt (REGION HANNOVER 
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2013)), Fischotter (Lutra lutra) und Fledermausarten (wie z.B. die Bechsteinfleder-

maus (Myotis bechsteinii), Mausohr (Myotis m. myotis)). Da keine gegenüber 

Grundwasserabsenkungen empfindliche Arten (potenziell) zu erwarten sind, wird 

auf diese Artengruppe nicht weiter eingegangen. Die Empfindlichkeit des Fischot-

ters wird als gering eingestuft. Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr weisen 

keine Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserabsenkungen auf. Wasserfleder-

maus (Myotis daubentoni) und Teichfledermaus (Myotis dasycneme) sind als 

schwach grundwasserabhängig eingestuft (vgl. DVWG 2021). Sie nutzen den alten 

Bergwerkstollen „Oberen Feldbergstollen“ (FFH-Gebiet Nr. 360) südwestlich von 

Wennigsen (außerhalb des Untersuchungsraumes) als Winterquartier (REGION 

HANNOVER 2013). Laubwälder mit Altholzbeständen, die ein gewisses Angebot an 

geeigneten Baumhöhlen aufweisen, stellen potenzielle Sommerquartiere (Wo-

chenstuben) der Wasserfledermaus dar.  

Am Spalterhalsbach konnte ein Individuum der Wasserspitzmaus (Neomys fo-

diens) im Rahmen der Biotoptypenkartierung gesichtet werden. In Niedersachsen 

sind die Daten zur Verbreitung und Gefährdung unzureichend (Kategorie D nach 

KIRBERG 2025). Deutschlandweit steht sie auf der Vorwarnliste (MEINING et al. 

2020). Sie besiedelt vor allem naturnahe Uferbereiche von Fließ- und Stillgewäs-

sern. 

Brutvögel 

Im Folgenden werden charakteristische Brutvogelarten grundwasserabhängiger 

Biotoptypen (Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche, naturnahe Bä-

che und Quellbereiche) aufgeführt, die potenziell im Untersuchungsraum/ Wirk-

raum vorkommen können bzw. früher vorkamen (vgl. STADT BARSINGHAUSEN 

1996; REGION HANNOVER 2013). 
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Tab. 2: Brutvogelarten 

Artname RL 
Nds. / 

Reg. 

RL D VS-RL Potenzielles Vorkommen 

Kleinspecht 

(Picoides minor) 
3 3  

Erlen- und Eschenwälder der Auen und 

Quellbereiche 

Mittelspecht 

(Dendrocopos medius) 
* *  

Erlen- und Eschenwälder der Auen und 

Quellbereiche 

Nachtigall 

(Luscinia megarhynchos) 
V *  

Erlen- und Eschenwälder der Auen und 

Quellbereiche 

Pirol 

(Oriolus oriolus) 
3 V  

Erlen- und Eschenwälder der Auen und 

Quellbereiche 

Schwanzmeise 

(Aegithalos caudatus) 
* *  

Feuchter Eichen- und Hainbuchen-Misch-

wald, Laub- und Laubmischwälder, bach-

begleitende Sumpfwälder 

Sumpfmeise 

(Parus palustris) 
* *  

Laub- und Laubmischwälder, bachbeglei-

tende Sumpfwälder 

Trauerschnäpper 

(Ficedula hypoleuca) 
3 3  

Laub- und Laubmischwälder mit alten 

Bäumen / Höhlenbäumen, bachbeglei-

tende Sumpfwälder 

 

Gefährdung 
 
RL Nds.: Gefährdungsgrad nach "Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Vogelarten" 

(KRÜGER, T. & K. SANDKÜHLER 2022) 
RL Reg.: Angabe des regionalen Gefährdungsgrades (Region Hügel- und Bergland) nur bei Abweichung von 

landesweiter Einstufung (KRÜGER, T. & K. SANDKÜHLER 2022) 
GF D: Gefährdungsgrad nach "Rote Liste der Brutvögel Deutschlands“ (6. überarbeitete Fassung, 

30.09.2020) (RYSLAVY et al. 2020) 
0 : Bestand erloschen (ausgestorben) 
1 : Vom Erlöschen bedroht 
2 : Stark gefährdet 
3 : Gefährdet 
V : Arten der Vorwarnliste 
* : Ungefährdet  
 

VS-RL  EU-Vogelschutzrichtlinie: besonders zu schützende Vogelart oder -unterart nach Anhang l 
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Amphibien und Reptilien 

Ältere Daten von Amphibienarten belegen lediglich das Vorkommen nicht gefähr-

deter Arten (vgl. STADT BARSINGHAUSEN 1996). Zwei temporär trockenfallende 

Stillgewässer innerhalb einer vom NABU Barsinghausen betreuten Wiese im Bul-

lerbachtal am Waldrand oberhalb des Naturfreundehauses werden als Laichhabi-

tate genutzt.  

Eine enge Bindung an Wälder als Lebensraum weisen Bergmolch (Ichthyosaura al-

pestris), Fadenmolch (Lissotriton helveticus) und Feuersalamander (Salamandra 

salamandra) auf (Charakterarten der Wälder in der Region Hannover) (REGION 

HANNOVER 2013). Im Rahmen der Biotoptypenkartierung 2025 wurden Larven 

des Feuersalamanders im Bullerbach und in den Wiesentümpeln südwestlich des 

Naturfreundehauses gesichtet. Ein nicht näher bestimmtes Exemplar aus dem 

Wasserfrosch-Komplex (Gattung Pelophylax) wurde ebenfalls gesichtet.  

Nachweise des landesweit gefährdeten Kammmolchs (Triturus cristatus) liegen 

nicht vor (NABU Niedersachsen 2025). Die Stillgewässer im Untersuchungsraum 

weisen auch nur eine geringe Eignung als Laichgewässer auf. Für das FFH-Gebiet 

Nr. 112 - TG „Großer Deister“ ist ein Vorkommen aufgrund vorhandener Habi-

tatstrukturen als möglich eingestuft (NFP 2020).  

Da die Art nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserabsenkungen 

aufweist (vgl. DVGW 2021) ist die Datenlücke nicht relevant. 

Tab. 3: Amphibien- und Reptilienarten 

Artname RL 
Nds. 

RL D FFH-RL Lebensraum / Potenzielles Vorkom-

men 

Bergmolch 

(Ichthyosaura alpestris), 
* *  

Eher kühlere und kleine Gewässer im 

Wald, vegetationslose wassergefüllte We-

gerinnen; sehr anpassungsfähige Art  

Erdkröte 

(Bufo Bufo) 
* *  Stillgewässer in bewaldeter Umgebung 

Fadenmolch 

(Lissotriton helveticus) 
V *  v.a. feuchte Laubwälder 
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Artname RL 
Nds. 

RL D FFH-RL Lebensraum / Potenzielles Vorkom-

men 

Feuersalamander 

(Salamandra salamandra) 
V V  

Feuchte Laubmischwälder, Larvenhabitat 

hpts. fischfreie Quellbäche, Quelltümpel, 

aber auch Stillgewässer  

Kammmolch 

(Triturus cristatus) 
3 3 II, IV 

Laichgewässer: Sonnige Stillgewässer mit 

ausgeprägter Unterwasservegetation, 

fischfrei; Laub- und Mischwälder als Land-

lebensraum 

Kleiner Wasserfrosch 

(Pelophylax lessonae) 
G G  

Konzentration der Vorkommen auf an-

moorige (z.B. Niedermoorstandorte) und 

eher nährstoffarme, jedoch nicht zu saure 

Gewässer (oft in oder an Waldgebieten); 

gemeinsame Populationen mit dem Teich-

frosch 

Seefrosch 

(Pelophylax ridibundus) 
V D  

Verbreitungsschwerpunkte in Marschge-

bieten sowie größeren Flusstälern 

Teichfrosch 

(Pelophylax kl.esculentus) 
* *  

Wenig anspruchsvoll, hohe Anpassungsfä-

higkeit; nutzt verschiedene dauerhaft 

wasserführende Stillgewässer als Lebens-

raum (Bevorzugung etwas größerer eu-

tropher Stillgewässer) 

 

Gefährdung 
GF Nds.: Gefährdungsgrad nach der Roten Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Lurche 
und Kriechtiere (PODLOUCKY & FISCHER 2013) 
GF D: Gefährdungsgrad nach der Roten Liste und Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) 
Deutschlands ROTE-LISTE-GREMIUM 2020) 
1 - vom Aussterben bedroht 
2 - stark gefährdet 
3 - gefährdet 
V - Arten der Vorwarnliste 
D - Daten unzureichend  
G  Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 
FFH-RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtsbl. EG 1992, L 206: 7-50). 
II - Anhang II, Arten, für die Schutzgebiete auszuweisen sind 
IV - Anhang IV, streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

 

Libellen 

Charakteristisch für die Quellbereiche der Deisterbäche ist die landesweit und re-

gional nicht gefährdete Gestreifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) (STADT 
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BARSINGHAUSEN 1996; DRANGMEISTER 2016; BAUMANN et al. 2020). Aktuelle 

Nachweise liegen nicht vor. Da sich die Lebensräume nicht wesentlich verändert 

haben, ist ein aktuelles Vorkommen wahrscheinlich. Nach PIX & BUCHWALD 

(2021) häufen sich die Vorkommen im Hügelland dort, wo die Reliefenergie am 

höchsten ist (u.a. im Deister). 

Ein Vorkommen von Libellenarten des Anhang IV der FFH-RL (Sibirische Winterli-

belle (Sympecma paedisca), Grüne Moosjungfer (Aeshna viridis), Eurasische Keu-

lenjungfer (Stylurus flavipes), Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) und 

Zierliche Moosjungfer (L. caudalis) kann ausgeschlossen werden (vgl. Heft DQ 13). 

Ein Vorkommen der Anhang II und IV Arten Grüne Flussjungfer (Ophiogamphus 

cecilia) und Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) kann in den Fließgewäs-

sern des Deisters ausgeschlossen werden. 

Die beiden Libellenarten des Anhang II der FFH-RL sind Helm-Azurjungfer 

(Coenagrion mercuriale) und Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum). Die landes-

weit nicht gefährdete Helm-Azurjungfer besiedelt in erster Linie grundwasserbe-

einflusste oder quellnahe Bäche und Gräben, die oft einen Bewuchs u.a. aus Berle 

(Berula erecta) aufweisen. Sie ist in Niedersachsen als sehr seltene Art eingestuft 

(BAUMANN et al. 2020). Die Vogel-Azurjungfer besiedelt in erster Linie langsam 

fließende Bäche und Gräber mit wintergrüner Wasservegetation, die oft tief ins 

Gelände eingeschnitten sind und regelmäßig geräumt werden. Es werden nur 

ganzjährig wasserführende Gewässer besiedelt, da die Larven eine nur geringe 

Austrocknungsresistenz besitzen. Die nordwestliche Verbreitungsgrenze verläuft 

durch Niedersachsen. Sie tritt schwerpunktmäßig in der Landgraben-Dumme-Nie-

derung auf (grenzübergreifend mit Sachsen-Anhalt). Sie ist in Niedersachsen ex-

trem selten und wird in die Rote-Liste-Kategorie R eingestuft. Die Reproduktions-

gewässer beider Arten sind sehr ähnlich, so dass beide Arten vergesellschaftet vor-

kommen können (BAUMANN et al. 2020). 
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Beide Arten sind empfindlich gegenüber Trockenfallen der Fließgewässer 

(BAUMANN et al. 2020). Die Veränderung der hydrologischen/hydrodynamischen 

Verhältnisse von C. mercuriale-Habitaten ist eine der wichtigsten Gefährdungsur-

sachen. Alle Maßnahmen, die zu einer Veränderung der Fließgeschwindigkeit des 

Gewässers führen oder die eine Entwässerung und sommerliches Trockenfallen 

begünstigen, wirken sich negativ aus. Die Larven der Vogel-Azurjungfer besitzen 

eine nur geringe Austrocknungsresistenz. Eine Grundwasseranbindung oder quel-

liger Einfluss der Gewässer ist wegen der damit gewährleisteten Eisfreiheit im 

Winter in typischen C. mercuriale-Habitaten unerlässlich (BfN 2025). 

Die extrem seltene Vogel-Azurjungfer hat ihr Schwerpunktvorkommen im Osten 

von Niedersachsen (vgl. KASTNER et al. 2021). Der nächstgelegene Verbreitungs-

schwerpunkt der Helm-Azurjungfer befindet sich in der Region Rehburg-Loccum. 

Der Atlas der Libellen in Niedersachsen und Bremen (Daten Stand 31.12.2020) 

stellt im Raum Barsinghausen (DTK 3622) einen Nachweis dar. (vgl. KASTNER 

2021a).  

Ein Vorkommen der beiden Arten in den Fließgewässerabschnitten des Deisters 

kann ausgeschlossen werden, da beide Arten besonnte, dauerhaft fließende Ge-

wässer mit reichlich Vegetation (u.a. mit Berle (Berula erecta) bevorzugen. 

Heuschrecken 

Charakteristische Heuschreckenarten mit starker Bindung an feuchte bis nasse Le-

bensräume – wie Feucht- und Nassgrünland, krautreiche Röhrichte, Seggenriede, 

feuchte Hochstaudenfluren - sind: Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), Kurz-

flügelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis), Sumpfgrashüpfer (Pseu-

dochorthippus montanus) und Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata) (vgl. HELBING 

et al. 2025; PONIATOWSKI et al. 2024). Sie sind empfindlich gegenüber Grundwas-

serabsenkungen und Entwässerung.  

Der Deister weist keine besondere Bedeutung für die Tierartengruppe der Heu-

schrecken auf (vgl. STADT BARSINGHAUSEN 1996; GREIN 2010). Die Wiesenflä-
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chen am Bullerbach (Sonstiges mesophiles Grünland (GMS), z.T. mit Tendenz zu 

Mesophilem Grünland mäßig feuchter Standorte (GMS/GMF)) stellen potenzielle 

Heuschrecken-Lebensräume dar. Das Vorkommen hygrophiler Heuschreckenar-

ten ist nicht zu erwarten. Zudem weist das mesophile Grünland nur eine geringe 

Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkungen auf (vgl. DRACHENFELS 

2024). 

Tab. 4: Hygrophile Heuschreckenarten 

Artname RL 
Nds. . 

RL D Habitatansprüche  

Kurzflügelige Schwertschre-

cke (Conocephalus dorsalis) 
* * 

Feuchtgrünland; keine so enge Bindung an Feuchte 

wie Sumpfgrashüpfer und Sumpfschrecke; in der Re-

gion Hügel- und Bergland relativ selten 

Säbel-Dornschrecke 

(Tetrix subulata) 
* * 

Feuchtgrünland, vegetationsarme, flache Stillgewäs-

serufer 

Sumpfgrashüpfer 

(Pseudochorthippus monta-

nus) 

2 3 

Extensiv genutztes Feucht- und Nassgrünland, Seg-

genbestände; Eier benötigen Kontaktwasser für ihr 

Überleben; hinsichtlich der Feuchte die anspruchs-

vollste Art  

Sumpfschrecke 

(Stethophyma grossum) 
* * 

Feuchtes -nasses Grünland, Seggenbestände, Gra-

benränder; Eier benötigen Kontaktwasser für ihr 

Überleben, nicht dauerhaft auf eine hohe Habitat-

feuchte angewiesen, benötigt nur im Winterhalbjahr 

ausreichend Feuchtigkeit für eine erfolgreiche Em-

bryonalentwicklung 

 

Gefährdung 
GF Nds.: Gefährdungsgrad in Niedersachsen nach "Rote Liste der in Niedersachsen gefährdeten Heuschre-

cken" (HELBING et al. 2025) 
GF D: Gefährdungsgrad nach der Roten Liste der Heuschrecken Deutschlands (PONIATOWSKI et al. 

2024) 
0 - Ausgestorben oder verschollen 
1 - Vom Aussterben bedroht 
2 - Stark gefährdet 
3 - Gefährdet 
V - Arten der Vorwarnliste 
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Käfer 

Der Eremit (Osmoderma eremita), Art des Anhang II und IV der FFH-RL, besiedelt 

alte, anbrüchige oder höhlenreiche Laubbäume (insbesondere Eichen, Linden, 

Rotbuchen) in lichten Wäldern mit hohem Totholzanteil. Holzmulmkörper in noch 

lebenden Bäumen sind wesentliche Voraussetzung für ein Vorkommen (vgl. 

NLWKN 2009). 

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus), Art des Anhang II der FFH-RL, besiedelt alte, tot-

holzreiche Eichen-Hainbuchen-, Kiefern- Traubeneichen- und Buchenwälder in 

südexponierten, wärmebegünstigten Lagen im Flach- und Hügelland sowie Laub-

waldreste, alte Parkanlagen und waldnahe Obstplantagen mit hohem Anteil an 

absterbenden Althölzern und Baumstümpfen (vgl. NLWKN 2009a).   

Eremit und Hirschkäfer sind lebensraumtypische Arten des Feuchten Eichen- und 

Hainbuchen-Mischwaldes (LRT 9160) (NLWKN 2020a).   

Nachweise der beiden deutschlandweit stark gefährdeten Käferarten (SCHAFF-

RATH et al. 2021) liegen für den Untersuchungsraum nicht vor (NLWKN 2024). 

Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche sind Vorkommen beider Arten in den ge-

genüber Wasserabsenkungen empfindlichen Auwälder in den Talniederungen der 

Deisterbäche nicht zu erwarten.  

Fische 

Im Oktober 2024 erfolgte eine Erfassung der Fischfauna in den Fließgewässern 

Bullerbach, Kirchdorfer Mühlenbach, Schleifbach, Stockbach und Südaue in den 

Gewässerabschnitten außerhalb des Untersuchungsraumes im Deistervorland 

(LAVES 2024) (vgl. Heft ECK 14).  

Diese Fließgewässer sind Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL (siehe hierzu 

Heft ECK 14 Fachbeitrag WRRL-Oberflächengewässer). Bei der Befischung in den 

Gewässerabschnitten im Deistervorland wurde die landesweit stark gefährdete El-

ritze (Phoxinus morella) in allen fünf untersuchten Gewässern nachgewiesen. Die 
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Anhang II-Art der FFH-RL Groppe (Cottus gobio), die in Niedersachsen auf der Vor-

warnliste steht, kommt im Stockbach und in der Südaue vor. Elritze, Gründling und 

Groppe zählen zu den Leitarten der potenziell natürlichen Fischfauna der Unteren 

Forellen-Region des Berglandes (vgl. LAVES 2008). Die landesweit gefährdete An-

hang II-Art Bitterling (Rhodeus amarus), die 07/2019 in der Südaue unterhalb des 

Wasserwerks Eckerde erfasst wurde, wurde 2024 nicht nachgewiesen. Der Bitter-

ling gehört nicht zu den Leitarten der potenziell natürlichen Fischfauna. 

Die Fischfauna im Untersuchungsraum ist durch verrohrte Abschnitte und tempo-

räres Trockenfallen beeinträchtigt. 

Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse können eine hohe Relevanz ent-

falten, insbesondere wenn Wasserentnahmen zu einer wesentlichen Reduzierung 

der Abflussmengen führen und Fließgewässerabschnitte in niederschlagsarmen 

Phasen trockenfallen (hohe Empfindlichkeit) (vgl. BfN 2025). 

Tab. 5: Gefährdete Fischarten 

Fischart RL FFH Fließgewässer 

Deutscher 
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Nds.  D   Nachweis 2024 

Elritze Phoxinus morella 2 *  B, K, Sch, St, Sü 

Groppe Cottus gobio V * II St, Sü 

Hasel Leuciscus leuciscus V *  B 

Moderlieschen Leucaspius delineatus V *  Sü 

 

Erläuterungen 

RL Nds.: Gefährdungsgrad nach LAVES (2023):  

RL D: Gefährdungsgrad nach FREYHOF (2023) 
0 - ausgestorben oder verschollen 
1 - vom Aussterben bedroht 
2 - stark gefährdet 

3 - gefährdet 
V - Vorwarnliste 
* - ungefährdet 

 

Fließgewässer 
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B Bullerbach 

K Kirchdorfer Mühlenbach 

Sch Schleifbach 

St Stockbach 

Sü Südaue 

 

 

Diese Fließgewässer sind Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL (siehe hierzu Heft ECK 

14). Bei der Befischung in den Gewässerabschnitten im Deistervorland wurde die lan-

desweit stark gefährdete Elritze (Phoxinus morella) in allen fünf untersuchten Gewäs-

sern nachgewiesen. Die Anhang II-Art der FFH-RL Groppe (Cottus gobio), die in Nieder-

sachsen auf der Vorwarnliste steht, kommt im Stockbach und in der Südaue vor. Elritze, 

Gründling und Groppe zählen zu den Leitarten der potenziell natürlichen Fischfauna der 

Unteren Forellen-Region des Berglandes (vgl. LAVES 2008). Die landesweit gefährdete 

Anhang II-Art Bitterling (Rhodeus amarus), die 07/2019 in der Südaue unterhalb des 

Wasserwerks Eckerde erfasst wurde, wurde 2024 nicht nachgewiesen. Der Bitterling ge-

hört nicht zu den Leitarten der potenziell natürlichen Fischfauna. 

Die Fischfauna im Untersuchungsraum ist durch verrohrte Abschnitte und temporäres 

Trockenfallen beeinträchtigt. 

Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse können eine hohe Relevanz entfalten, 

insbesondere wenn Wasserentnahmen zu einer wesentlichen Reduzierung der Abfluss-

mengen führen und Fließgewässerabschnitte in niederschlagsarmen Phasen trockenfal-

len (hohe Empfindlichkeit) (vgl. BfN 2025). 

Makrozoobenthos 

Am Oberlauf des Bullerbachs, am Fuchsbach und am Spalterhalsbach wurde 2023 bzw. 

2024 das Makrozoobenthos erfasst (Heft DQ 14). Am Bullerbach wurde der ökologische 

Zustand „sehr gut“ bewertet. Unter den Köcherfliegen wurden zwei Arten nachgewie-

sen, die auf der Roten Liste Deutschlands (Robert 2016) auf der Vorwarnliste geführt 

werden und z.T. im Niedersächsischen Hügelland (Reusch & Haase 2000) als gefährdet 
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eingestuft sind (Chaetopteryx major, Hydropsyche fulvipes). Des Weiteren wurde die re-

gional als „gefährdet“ eingestufte Eintagsfliege Ecdyonurus subalpinus nachgewiesen. 

Die in den Unterläufen der betrachteten Fließgewässer vollständig fehlenden Steinflie-

gen sind mit mindestens drei Arten vertreten.  

Am Fuchsbach wurden 2023 unter den Köcherfliegen zwei Arten nachgewiesen, die in 

der Roten Liste Deutschlands (Robert 2016) auf der Vorwarnliste geführt werden und 

z.T. im Niedersächsischen Hügelland (Reusch & Haase 2000) als gefährdet eingestuft 

sind (Micropterna nycterobia, Stenophylax vibex). Alle fünf Köcherfliegenarten treten 

regelmäßig in trockenfallenden Fließgewässern auf. Unter den Eintags- oder Steinfliegen 

wurden im Fuchsbach lediglich Larven der Steinfliege Nemoura sp. gefunden. Insgesamt 

ist der Fuchsbach artenärmer als der Bullerbach. Die besonders bewertungsrelevanten 

Eintags-, Stein- und Köcherfliegen sind schwächer vertreten. Das Gewässer ist kleiner als 

der Bullerbach und hinsichtlich seiner Habitatausstattung weniger divers. Es ist davon 

auszugehen, dass die geringere Artenvielfalt der EPT auch damit in Zusammenhang steht 

(Heft DQ 14).  

Im Spalterhalsbach wurde das Makrozoobenthos im Oktober 2024 untersucht. Mit Lit-

hax niger wurde eine Köcherfliegenart nachgewiesen, die in der Roten Liste Deutsch-

lands (Robert 2016) auf der Vorwarnliste geführt wird. Eintags- und Steinfliegen waren 

jeweils mit einem im Berg- und Hügelland weit verbreiteten Taxon vertreten. Aufgrund 

des späten Untersuchungszeitpunktes ist davon auszugehen, dass bei einer Beprobung 

im Frühjahr weitere wertgebende Taxa nachgewiesen können. Insgesamt ist die Makro-

zoobenthosfauna von wertgebenden Arten geprägt, die überwiegend auch in sommer-

lich trockenfallenden Gewässern vorkommen (Heft DQ 14).  

Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf Arten des An-

hang II der FFH-RL sind gemäß dem Umweltschadensgesetz (USchadG) auch außerhalb 
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von FFH-Gebieten zu berücksichtigen, um eine Schädigung nach dem USchadG. zu ver-

meiden.  

In der folgenden Tabelle werden die relevanten, potenziell vorkommenden Anhang II-

Arten aufgeführt. Arten, die gleichzeitig in Anhang IV aufgelistet sind, werden im Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag (Heft DQ 13) berücksichtigt. Aus der Artengruppe der 

Säugetiere können lediglich Fledermausarten vorkommen. Sie sind alle als Arten des An-

hang IV in der FFH-RL gelistet. 

Tab. 6: Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 

Arten nach Anhang II FFH-RL Potenzielles Vorkommen 

Käfer 

Hirschkäfer  
(Lucanus cervus) 

Vorkommen unwahrscheinlich; fehlende Habi-
tatstrukturen im Untersuchungsraum 

Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer 
(Limoniscus violaceus) 

Lebensraum: historisch alte, feuchte Buchenwälder 
und Hartholzauen; Einzelvorkommen nur in Süd-Nie-
dersachsen (Landkreis Northeim) bekannt, im Solling 
vermutet (NLWKN 2011) 
 

Schmetterlinge 

Skabiosen- Scheckenfalter 
(Euphydryas aurinia) 

In Nds. aktuell nur in Trockenrasen (Landkreis Holz-
minden) 

Spanische Flagge 
(Euplagia quadripunctaria) 

In Nds. aktuell nur an einem Prallhang der Weser 
(Landkreis Holzminden) 

Libellen 

Helm-Azurjungfer 
(Coenagrion mercuriale)  

Vorkommen ausgeschlossen, da Lebensräume - be-
sonnte, dauerhaft fließende Gewässer mit reichlich 
Vegetation (u.a. mit Berle (Berula erecta)) – fehlen 
 



Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ - Antrag auf Bewilligung 
Heft DQ 15: UVP-Bericht   

 

- 37 - 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL Potenzielles Vorkommen 

Vogel-Azurjungfer 
(Coenagrion ornatum) 

Vorkommen ausgeschlossen, da Lebensräume - be-
sonnte, dauerhaft fließende Gewässer mit reichlich 
Vegetation (u.a. mit Berle (Berula erecta)) – fehlen; 
Schwerpunktvorkommen im Osten von Niedersach-
sen 
 
 
 

Fische  

Groppe 
(Cottus gobio) 

Nachweise aus 2024 in Stockbach und Südaue in Ge-
wässerabschnitten unterhalb des Untersuchungsrau-
mes im Deistervorland 

Bitterling 
(Rhodeus amarus) 

Aktuell keine Nachweise; Vorkommen in Bachab-
schnitten unterhalb des Untersuchungsraumes im 
Deistervorland möglich   

Weichtiere 

Flussperlmuschel 
(Margaritifera margaritifera) 

Vorkommen nur im Lutter-Lachte-System (Landkreis 
Celle) und im Ilmenau-System (Landkreis Uelzen) 

Bachmuschel 
(Unio crassus) 

Aus Weser und Leine weitestgehend verschwunden; 
Vorkommen in der Delme möglich 

Bauchige Windelschnecke  
(Vertigo moulinsiana)  

Keine Vorkommen in der Region Hannover 

Schmale Windelschnecke 
(Vertigo angustior) 

Keine Vorkommen in der Region Hannover 

Vierzähnige Windelschnecke 
(Vertigo geyeri) 

Vorkommen im Untersuchungsraum ausgeschlossen 
(fehlende Habitate (offene Kalksümpfe und -moore)); 
nur ein Vorkommen in Südniedersachsen bekannt 

Krebse 

Steinkrebs 
(Austropotamobius torrentium) 

Keine Vorkommen in Niedersachen bekannt 
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7.5.2 Pflanzen (Biotoptypen) 

Der Deister wird hpts. forstwirtschaftlich genutzt und ist durch Buchenwälder unter-

schiedlicher Ausprägung (Bodensaurer (WLB) und Mesophiler Buchenwald (WMB)), 

Laubholzforste (WXH) und Fichtenforste (WZF)) geprägt. Erlen- und Eschenwald der 

Auen und Quellbereiche (WE) haben sich in den Bachtälern von Rothebrinksbach, Bul-

lerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach entwickelt. In diesen Bachtälern erfolgte im Ap-

ril 2025 eine Kartierung der Biotoptypen nach dem Kartierschlüssel von DRACHENFELS 

(2021). Sie beschränkte sich auf die potenziell gegenüber Wasserabsenkungen empfind-

lichen Bereiche und umfasste eine Gesamtfläche von rd. 24,67 ha. Die Kartierergebnisse 

sind in Anlage 2 dargestellt. 

Bei allen vier kartierten Fließgewässerabschnitten handelt es sich um naturnahe Fließ-

gewässer mit überwiegend Schottersubstrat (FBH). Nur der Rothebrinksbach ist durch 

Feinsubstrat geprägt (FBL). Stellenweise wurden Sicker- oder Rieselquellen erfasst 

(FQR). Die Täler sind hpts. durch unterschiedliche Waldbiotoptypen geprägt. 

Rothebrinksbach 

Die Bachniederung des Rothebrinksbaches ist durch Mesophilen Buchenwald kalkärme-

rer Standorte des Berg- und Hügellandes (WMB) geprägt, der das Fließgewässer be-

schattet. Dementsprechend hat sich keine Wasservegetation entwickelt. Ein temporär 

trockenfallender naturnaher Quellbereich (FQRu) befindet sich am nördlichen Ende des 

Kartierabschnittes. Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) und Wechselblättri-

ges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium) kennzeichnen neben Scharbockskraut (Fi-

caria verna [Ranunculus ficaria]), Wald-Segge (Carex sylvatia), Großer Brennnessel 

(Urtica dioica ssp. dioica) und Gewöhnlichem Rispengras (Poa trivialis) den Bereich.  

Bullerbach 

Der naturnahe, max. 1,0 m breite Bullerbach mit vorherrschendem schotterigem Soh-

lensubstrat (FBH1) wird von unterschiedlichen Waldbiotoptypen gesäumt. Bodensaurer 

Buchenwald (WMB), Mesophiler Buchenwald (WLB), Fichtenforst (WZF) Laubforst aus 



Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ - Antrag auf Bewilligung 
Heft DQ 15: UVP-Bericht   

 

- 39 - 

 

einheimischen Arten (WXH) und kleinflächig Erlen- und Eschen-Quellwald (WEQ) prägen 

die beiden Gewässerarme. Entlang des nördlichen Oberlaufes kommen neben den fri-

sche Standorte anzeigenden Arten wie Wald-Segge (Carex sylvatica) und Weißliche 

Hainsimse (Luzula luzuloides) der Nässezeiger Sumpf-Segge (Carex acutiformis) zahlreich 

vor. Der kleinflächige jüngere Erlen- und Eschen-Quellwald wird von der Esche (Fraxinus 

excelsior) dominiert (WEQ1). Scharbockskraut (Ficaria verna) dominiert die Kraut-

schicht, neben Rotbuche (Fagus sylvatica) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) in der 

Kraut- und Strauchschicht. Die Baumschicht des weiter nördlich gelegenen, kleinflächi-

gen Erlen- und Eschen-Quellwaldes setzt sich aus Esche (Fraxinus excelsior), Rotbuche 

(Fagus sylvatica) und Hainbuche (Carpinus betulus) mit BHD von ca. 20 cm (schwaches 

Baumholz) zusammen (WEQ2). Weitere Gehölzarten der Strauchschicht sind Schwarzer 

Holunder (Sambucus nigra) und Berg Ahorn (Acer pseudoplatanus). Gewöhnliches Ris-

pengras (Poa trivialis) und Scharbockskraut (Ficaria verna) prägen die Krautschicht. Des 

Weiteren wurde ein Exemplar des Scheiden-Gelbsterns (Gagea spathacea) erfasst, der 

im Hügel- und Bergland als gefährdet eingestuft ist und landesweit auf der Vorwarnliste 

steht (GARVE 2004). Als Störzeiger hat sich zahlreich die Silberblättrige Goldnessel (Ga-

leobdolon argentatum) ausgebreitet, ein Neophyt und Gartenflüchtling, der einheimi-

sche Arten verdrängen kann.   

Am südlichen Arm wurden zwei Sicker- oder Rieselquellen erfasst (FQR), von denen eine 

Quelle temporär trockenfällt (FQRu). Dominante und kennzeichnende Arten von Quell-

bereichen sind das Wechselblättrige Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium) und das 

Gegenständige Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium). An zwei weiteren Quellberei-

chen hat sich kleinflächig Erlen- und Eschen-Quellwald (WEQ) entwickelt . Die Baum-

schicht des etwas älteren Bestandes (WEQ2) (BHD von 20-30 cm) ist durch Erle (Alnus 

glutinosa), Hainbuche (Carpinus betulus) und Rotbuche (Fagus sylvatica) dominiert. In 

der kaum vorhandenen Strauchschicht (Deckung <1 %) hat sich der Schwarze Holunder 

(Sambucus nigra) entwickelt. Die Krautschicht (Deckung >75 %) wird dominiert von 

Scharbockskraut (Ficaria verna) und Sumpf-Segge (Carex acutiformis). Weitere Arten der 

Krautschicht sind Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium), Kletten-



Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ - Antrag auf Bewilligung 
Heft DQ 15: UVP-Bericht   

 

- 40 - 

 

Labkraut (Galium aparine), Gewöhnliches Rispengras (Poa trivialis), Große Brennnessel 

(Urtica dioica), Wald-Hainsimse (Luzula luzuloides) und zu geringen Anteilen Wald-

Schwingel (Festuca altissima).   

Der weiter nordöstlich gelegene Erlen- und Eschen-Quellwald (WEQ1) wird in der Baum-

schicht (Deckungsgrad 50-75 %) von Erle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior) 

mit einem BHD von 10-20 cm dominiert. In der schwach ausgebildeten Strauchschicht 

haben sich Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) sowie Himbeere (Rubus idaeus) ent-

wickelt. In der Krautschicht (Deckung >75 %) dominiert das Gewöhnliche Rispengras 

(Poa trivialis). Weitere Arten sind Wechselblättriges Milzkraut (Chrysosplenium al-

ternifolium), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), Wald-Hainsimse (Luzula luzuloides), 

Wald-Segge (Carex sylvatica), Große Brennnessel (Urtica dioica) und vereinzelt Wald-

Schaumkraut (Cardamine flexuosa). 

Im Bereich des Zusammenflusses beider Arme befinden sich eine Grünlandfläche (GMS) 

und ein (Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald (WET). Der ca. 1,0 ha große Au-

wald erstreckt sich beidseits des Bullerbaches nach Norden weiter. Die in der Baum-

schicht dominierenden Arten sind Erle (Alnus glutinosa), Rotbuche (Fagus sylvatica), Vo-

gelkirsche (Prunus avium) und Gemeine Fichte (Picea abies). Einzelne Erlen weisen einen 

BHD von ca. 1 m auf. Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Hasel (Corylus avellana) und 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) prägen die Strauchschicht. Die gut ausgebildete 

Krautschicht wird von Gewöhnlichem Rispengras (Poa trivialis) und Scharbockskraut (Fi-

caria verna) dominiert. Weitere Arten der Krautschicht sind Moschuskraut (Adoxa 

moschatellina), Buschwindröschen (Anemone nemorosa), Wald-Sauerklee (Oxalis ace-

tosella ) und Wald-Veilchen (Viola reichenbachiana). Auch hier konnte ein Exemplar des 

regional als gefährdet eingestuften Scheiden-Gelbsterns (Gagea spathacea) festgestellt 

werden. Nördlich grenzt ein Fichtenforst (WZF2) an den Auwald.  

Eine weitere, extensiv genutzte Wiese befindet sich nördlich des Auwaldes linksseitig 

des Bullerbaches. Das mesophile Grünland weist Tendenzen zu Mesophilem Grünland 

mäßig feuchter Standorte auf (GMS/GMF). Das Grünland wird durch Wiesen-Rispengras 
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(Poa pratensis), Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Gewöhnliches Ruchgras (Anthoxan-

thum odoratum) und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) dominiert. Innerhalb dieser 

Fläche befindet sich ein Laichgewässer für Amphibien (Wiesentümpel STG+), welches 

durch den NABU Barsinghausen angelegt wurde und temporär trockenfällt. Das Gewäs-

ser dient unter anderem den Larven des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) 

als strömungsberuhigter Bereich. Larven konnten auch im Bullerbach häufig festgestellt 

werden sowie ein adultes Tier im Oberlauf.  

Fichtenforste (WZF) und Erlen- und Eschen-Galleriewald (WEG) säumen den Bullerbach 

im Bereich des Grünlandes.   

In dem Erlen- und Eschen-Galleriewald (WEG2) weisen vereinzelt Bäume einen BHD 

>50 cm auf. Die gut ausgeprägte Krautschicht wird von Wechselblättrigem Milzkraut 

(Chrysosplenium alternifolium) und Großer Sternmiere (Stellaria holostea) dominiert. 

Fuchsbach 

Der Abschnitt des Fuchsbaches zwischen den oberen gefassten Quellen an der Block-

hütte und dem Sporthotel Fuchsbachtal ist naturnah ausgeprägt und weist eine schot-

terige Sohle auf (FBH1). Bodensaurer Buchenwald (WLB2) und Fichtenforste (WZF2) säu-

men hauptsächlich den Bachlauf. Entlang des Baches haben sich stellenweise die Neo-

phythen Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora) und Silberblättrige Goldnessel 

(Galeobdolon argentatum) ausgebreitet. Stellenweise ist der Fuchsbach trockengefal-

len. Auch im Fuchsbach konnten Larven des Feuersalamanders (Salamandra sala-

mandra) festgestellt werden. 

Im Bereich der obersten gefassten Quellen hat sich ein Erlen- und Eschen-Quellwald 

(WEQ2) entwickelt. Die Baumschicht prägen Erle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus 

excelsior). In der Strauchschicht dominiert Brombeere (Rubus fruticosus) und in der 

Krautschicht Wald-Hainsimse (Luzula luzuloides). Weitere Arten der Krautschicht sind 

Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), Wald-Flattergras 

(Milium effusum) und Hain-Rispengras (Poa nemoralis).   

Drei weitere, kleinflächige Quellwälder befinden sich entlang des Fuchsbaches. 
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Der unterhalb der Waldlichtungsflur liegende Erlen- und Eschen-Quellwald (WEQ2) wird 

in der Baumschicht von Erle (Alnus glutinosa) Rotbuche (Fagus sylvatica) und Fichte 

(Picea abies) gebildet. Die Strauchschicht ist geprägt von Hasel (Corylus avellana) und 

Schwarzem Holunder (Sambucus nigra). Die Krautschicht wird dominiert von Himbeere 

(Rubus idaeus) und Brombeere (Rubus fruticosus), begleitet von Wald-Segge (Carex syl-

vatica), Flatterbinse (Juncus effusus), Gundermann (Glechoma hederacea), Wald-

Hainsimse (Luzula sylvatica) und Wald-Flattergras (Milium effusum). Auch hier hat sich 

das Kleinblütige Springkraut (Impatiens parviflora) ausgebreitet. 

Im weiteren Verlauf des Fuschsbaches befindet sich innerhalb des Quellwaldes eine Rie-

selquelle (WEQ2/FQR). Erle (Alnus glutinosa) und Esche (Fraxinus excelsior) prägen die 

Baumschicht, während Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) in der Strauchschicht häu-

fig anzutreffen ist. Die Krautschicht, die eine Deckung von 75 % aufweist, wird von Wech-

selständigem Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium), Kletten-Labkraut (Galium apa-

rine), Wald-Schachtelhalm (Equisetum sylvaticum) und Wald-Schaumkraut (Cardamine 

flexuosa) dominiert.  

Am Oberlauf grenzt auf ca. 260 m Länge eine Waldlichtungsflur feuchter bis nasser 

Standorte (UWF) beidseits an den Fuchsbach, die von Land-Reitgras (Calamagrostis epi-

gejos), Sumpf-Segge (Carex acutiformis) und Himbeere (Rubus idaeus) dominiert wird. 

Ca. 450 m oberhalb des Sporthotels in Höhe des Kaiser-Wilhelm-Denkmals wurde der 

Fuchsbach angestaut und wird als Fischteich (SXF) genutzt. Gelbe Schwertlilie (Iris pseu-

dacorus), Sumpf-Segge (Carex acutiformis) und Große Brennnessel (Urtica dioica) wach-

sen am Gewässerufer.  

Spalterhalsbach 

Der schmale, naturnahe Spalterhalsbach ist überwiegend durch eine schotterige Sohle 

geprägt (FBH1). Stellenweise kommt auch sandiges Substrat vor. Laub- und Fichten-

forste (WXH, WZF) sowie Mesophiler Buchenwald (WMB) säumen den Bach. Ein Erlen- 
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und Eschen-Quellwald (WEQ2) hat sich ca. 270 m oberhalb des Siedlungsrandes von 

Kirchdorf entwickelt. 

Mehrere naturnahe Quellbereiche (Rieselquellen) befinden sich im Bachlauf (FBH1/FQR) 

Diese Quellen sind geprägt von charakteristischen Arten wie dem Gegenständigen und 

dem Wechselständigen Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium und Chrysosplenium 

alternifolium). Begleitende Arten sind Wald-Segge (Carex sylvatica), Knolliger Hahnen-

fuß (Ranunculus bulbosus), Berg-Ehrenpreis (Veronica montana), Hain-Rispengras (Poa 

nemoralis), Scharbockskraut (Ficaria verna) und Wald-Flattergras (Milium effusum). Her-

vorzuheben ist eine Quelle, die aus dem Boden sprudelt und ebenfalls vom Gegenstän-

digen Milzkraut Chrysosplenium oppositifolium umgeben wird. 

Ein Erlen-Eschen-Quellwald (WEQ2) hat sich in einem Quellbereich entwickelt. Erle (Al-

nus glutinosa) und Rotbuche (Fagus sylvatica) prägen die Baumschicht. Die geringfügig 

ausgebildete Strauchschicht wird hpts. von Eberesche (Sorbus aucuparia), Schwarzem 

Holunder (Sambucus nigra) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) gebildet. In der 

Krautschicht sind Gewöhnlicher Dornfarn (Dryopteris carthusiana), Efeu (Hedera helix), 

Himbeere (Rubus idaeus) und Flatter-Binse (Juncus effusus) vorherrschend. Die beiden 

Neophyten Kleinblütiges Springkraut (Impatiens parviflora) und Silberblättrige Goldnes-

sel Galeobdolon argentatum haben sich auch hier angesiedelt.  

Auch im Spalterhalsbach konnten Larven des Feuersalamanders (Salamandra sala-

mandra) sowie ein Individuum der Wasserspitzmaus (Neomys fodiens) (Gefährdungska-

tegorie D nach KIRBERG 2025) gesichtet werden. Deutschlandweit steht sie auf der Vor-

warnliste (MEINING et al. 2020).  

Vorbelastung 

Verrohrungen im Bereich querender Forstwege und v.a. in längeren Abschnitten (Bul-

lerbach im Abschnitt einer Wiese, Rotherbrinksbach unterhalb des Kartierbereiches) 

können zu Beeinträchtigungen der ökologischen Durchgängigkeit führen.  
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Fließgewässerabschnitte fallen v.a. in niederschlagsarmen Monaten temporär trocken. 

Der aufgestaute Bereich am Fuchsbach wird zur Fischzucht genutzt.  

Empfindlichkeit von Biotoptypen gegenüber Grundwasserabsenkungen 

In der folgenden Tabelle werden ausschließlich die relevanten, gegenüber Grundwas-

serabsenkungen empfindlichen Biotoptypen aufgelistet. Die Einstufung der Biotoptypen 

sowie deren Bewertung erfolgt nach DRACHENFELS (2024). 

Tab. 7: Gegenüber Grundwasserabsenkung empfindliche Biotoptypen 

Code Biotoptyp § FFH Wertstufe GW 

WMB 
Mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte 

des Berg- und Hügellands 
(§ü) 9130 V (IV) (+) 

WLB 
Bodensaurer Buchenwald des Hügel- und Berg-

landes 
(§ü) 9110 V (IV) (+) 

WET 
(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der 

Talniederungen 
§ 91E0* V (IV) ++ 

WEQ Erlen- und Eschen-Quellwald § 91E0* V (IV) +++ 

WEG Erlen- und Eschen-Galeriewald § 91E0* (V) IV (III) ++ 

FQR Sicker- oder Rieselquelle §  V G 

FBH 
Naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit 

Schottersubstrat 
§  V G 

STG Wiesentümpel   (V) IV (III) G 

GMS Sonstiges mesophiles Grünland §  (V) IV (+) 

 

Erläuterungen: 
Biotoptypen: Code und Bezeichnung: gemäß Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachen (DRACHENFELS, Stand März 2021) 
Die Einstufungen der Biotoptypen erfolgt gemäß DRACHENFELS (2024) 
 
Gesetzlicher Schutz 
§ nach § 30 BNatSchG i.V. m. § 24 NNatSchG geschützte Biotoptypen 
§ü nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Überschwemmungs- und Uferbereichen von Gewässern geschützt 
( ) teilweise nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 24 NNatSchG geschützte Biotoptypen 
 
FFH 
Nummer des LRT des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) 
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• Prioritärer LRT 
( ) nur bestimmte Ausprägungen fallen unter den LRT 
K Biotoptyp ist immer Teil von LRT, aber je nach Biotopkomplex unterschiedlich zuzuordnen 
(K) Biotoptyp kann in Biotopkomplexen teilweise verschiedenen LRT angeschlossen werden 
 
Wertstufe 
V sehr hohe Bedeutung 
IV hohe Bedeutung 
III mittlere Bedeutung 
II geringe Bedeutung 
I geringe bis sehr geringe Bedeutung 
( ) Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Ausprägung 
E Verzicht auf Wertstufe 
 
GW = Grundwasserabhängigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkung  
(gemäß RASPER 2004, verändert) 
+++ sehr hohe Empfindlichkeit, i.d.R. grundwasserabhängig (ganzjährig hoher GW-Stand erforderlich 
++ hohe Empfindlichkeit; überwiegend grundwasserabhängig, teilweise aber auch überflutungs- und stauwasserabhängig; 

GW-stand vielfach mit etwas höheren Schwankungen 
+ mittlere Empfindlichkeit, grundwasser- oder stauwasserabhängig 8größerer natürlicher Schwankungsbereich, auch Bio-

toptypen teilentwässerter Standorte) 
(+) überwiegend geringe oder keine Empfindlichkeit, mittlere Empfindlichkeit bei feuchteren, grundwasser- oder stauwas-

serabhängigen Ausprägungen. Alte Baumbestände können empfindlicher reagieren als die Krautschicht (s. RASPER 
2004:224). Empfindlich gegen starke Austrocknung des Bodens i.V.m. lang anhaltendem Niederschlagsmangel 

/ unterschiedliche Empfindlichkeit je nach Ausprägung (angegeben sind Maximum und Minimum) 
G Binnengewässer: sehr hohe Empfindlichkeit gegen Trockenlegung; bei Quellen, Bachoberläufen und flachen Stillgewäs-

sers vielfach auch sehr hohe Empfindlichkeit gegen Grundwasserabsenkung bzw. lang anhaltenden Niederschlagsmangel 
 
 

Gefährdete und geschützte Pflanzenarten 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung im April 2025 wurde die landesweit auf der Vor-

warnliste stehende, regional aber als gefährdet eingestufte Pflanzenart Scheiden-

Gelbstern (Gagea spathacea) an zwei Wuchsorten im Bullerbachtal erfasst (GARVE 

2004). 

Die gemäß § 7 Abs. 2 Nr.13 BNatSchG besonders geschützte Sumpf-Schwertlilie (Iris 

pseudacorus) kommt am Rotherbrinksbach und am Fuchsbach (aufgestauter Bereich) 

vor. 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf Lebensraum-

typen des Anhang I der FFH-RL sind gemäß dem Umweltschadensgesetz (USchadG) auch 

außerhalb von FFH-Gebieten zu berücksichtigen, um eine Schädigung nach dem 

USchadG zu vermeiden.  Einige der in Tab. 7 aufgeführten Biotoptypen sind Lebensraum-

typen (LRT) im Untersuchungsraum. Die LRT sind in Anlage 2 dargestellt.  
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Die drei Ausprägungen des Erlen- und Eschenwaldes der Auen und Quellbereiche (WET, 

WEQ, WEG) sind dem LRT 91E0* „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ zugeordnet. Bo-

densaurer Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) ist dem LRT 9110 „Hainsimsen-

Buchenwälder“ und Mesophiler Buchenwald (WMB) dem LRT 9130 „Waldmeister-Bu-

chenwälder “ zugeordnet. 

Pflanzenarten des Anhang II der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Mögliche erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen des Vorhabens auf Pflanzenarten 

des Anhang II der FFH-RL sind gemäß dem Umweltschadensgesetz (USchadG) auch au-

ßerhalb von FFH-Gebieten zu berücksichtigen, um eine Schädigung nach dem USchadG 

zu vermeiden.  

Das Vorkommen von Farn- und Blütenpflanzen des Anhang II der FFH-RL kann ausge-

schlossen werden (in Nds. ausgestorben oder nicht im Deister vorkommend). Von den 

Moosen kann das landesweit stark gefährdete, aber regional nicht gefährdete Grüne 

Gabelzahnmoos (Dicranum viride) im potenziellen Wirkraum vorkommen. Es besiedelt 

Stämme verschiedener Baumarten hpts. in alten, naturnahen Laubwäldern (u.a. Wald-

meister-Buchenwald), an Waldrändern und an einzelnstehenden Bäumen.  

Vorkommen im Deister sind nicht bekannt. Im FFH-Gebiet Nr. 112 „Süntel, Weserge-

birge, Deister“ liegen für das TG „Großer Deister“ keine Nachweise vor, sondern nur für 

das TG „Hohenstein“ im Süntel (NFP 2020). Weitere Vorkommen sind im Landkreis Göt-

tingen bekannt (NLWKN 2020b).  

7.6 Boden 

Im Untersuchungsraum haben sich aus dem Silikatgestein hpts. Mittlere Braunerden 

entwickelt. Zerstreut und kleinflächig kommen Mittlere podsolierte Pseudogley-Braun-

erden vor. Mittlere Parabraunerden prägen die Bachtäler. Im Kammbereich haben sich 

Flache Braunerde-Podsole und Mittlere Braunerde-Pseudogleye entwickelt (NIBIS 
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KARTENSERVER 2021). Schwach bis mittel trockene Standorte herrschen vor (Boden-

kundliche Feuchtestufen (BKF) 2-3). Die Standortbedingungen in den Tälern sind mittel 

frisch eingestuft (BKF 5). Böden mit besonderen / extremen Standortbedingungen kom-

men nicht vor (NIBIS KARTENSERVER 2021a). Grundwasserferne Standorte herrschen 

vor. Die Höhe des Grundwasserstandes beträgt > 20 dm u GOF (GWS 7)). 

Kleinflächig kommen gemäß der Forstlichen Standortskartierung grundfeuchte bis 

grundnasse Standorte hpts. oberhalb der Quellfassungen vor (vgl. Heft DQ 11). Am Bul-

lerbach unterhalb des Zusammenflusses beider Gewässerarme hat sich auf dem feuch-

ten bis nassen Standort ein Auwald entwickelt (vgl. Anlage 2). 

Schutzwürdige Böden 

Naturnahe Böden 

Die Böden im Deister sind aus naturschutzfachlicher und kulturgeschichtlicher Sicht von 

besonderer Bedeutung, da es sich überwiegend um historisch alte Waldstandorte / na-

turnahe Böden handelt (REGION HANNOVER 2013; NIBIS KARTENSERVER 2021a).  

Naturnahe Böden sind durch einen ungestörten Profilaufbau und folglich einen geringen 

menschlichen Einfluss gekennzeichnet. Je höher der Natürlichkeitsgrad ist, desto größer 

ist das Risiko, Schäden durch menschliche Eingriffe zu verursachen, da Nutzungsein-

flüsse nicht oder nur in sehr langen Zeiträumen reversibel sind (BUG et al 2019). 

Vorbelastung 

Im Einzugsgebiet der WGA-DQ sind keine Eintragungen im Altlasten- und Verdachtsflä-

chenverzeichnis der Region Hannover verzeichnet (REGION HANNOVER 2024).  

Der Deister ist durch den ehemaligen Bergbau geprägt (durch Altbergbau beeinflusste 

Standorte sowie Abraumablagerungen (u.a. östlich des Naturfreundehauses am Rand 

des Deisters und verfüllte Sandsteinbrüche westlich des Naturfreundehauses). 
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Empfindlichkeit 

Im Hinblick auf mögliche Auswirkungen der Fortsetzung der Wasserentnahme sind 

grundwasserbeeinflusste Böden (Gleye) relevant. Diese kommen im Untersuchungs-

raum nicht vor. Die kleinflächig vorkommenden grundfeuchten bis grundnassen Stand-

orte (vgl. Heft DQ 11), die wahrscheinlich hpts. von Hangwasser und Niederschlagswas-

ser beeinflusst sind, sind in erster Linie in Bezug auf ihre Standorteigenschaften / ihr 

Biotopentwicklungspotenzial (Standort von Auwald) bedeutsam und hoch empfindlich 

gegenüber einer Veränderung des Bodenwasserhaushaltes.  

7.7 Wasser 

Das Schutzgut Wasser wird hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt als Grund- 

und Oberflächenwasser getrennt betrachtet.  

7.7.1 Grundwasser 

Das Hydrogeologische Gutachten (Heft DQ 9) enthält ausführliche Darstellungen zu den 

hydrogeologischen Gegebenheiten wie Grundwasserleiter, Grundwasserflurabstand, 

Grundwasserüberdeckung, Grundwasserneubildung und Sickerwassergeschehen sowie 

die Auswirkungen der WGA-DQ auf den Wasserhaushalt.  

Im Bereich des Deisters herrscht ein felsiger und klüftiger Untergrund vor, in dem diffuse 

Versickerungen stattfinden. Kluft-Grundwasserleiter sind prägend. Sie werden durch 

den Obernkirchener Sandstein gebildet. Die natürlichen Standortbedingungen, insbe-

sondere der Wasserhaushalt, sind durch die ehemalige Bergbautätigkeit erheblich ver-

ändert worden.  

Das Grundwasser strömt Richtung Nordnordosten ab und unterströmt den im Deister-

vorland ausgebildeten oberflächennahen Poren-Grundwasserleiter. Eine hydraulische 

Verbindung besteht lediglich am Schacht IV in Eckerde. 
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Grundwassermessstellen sind im Deister nicht vorhanden, so dass sich Grundwasser-

flurabstände nur mittelbar über vorhandene Stollenanlagen ableiten lassen (vgl. Heft 

DQ 9). Beispielsweise liegt der Hohenbosteler Stollen oberhalb des grundwassererfüll-

ten Kluftgrundwasserleiters.   

Bei den WGA-DQ ist von grundwasserfernen Standorten auszugehen. Der Grundwasser-

flurabstand dürfte an den meisten Quellschachtbauwerken mehrere 10er-Meter betra-

gen (Heft DQ 9). 

Die Grundwasserneubildung ergibt sich aus der Bilanz von Niederschlag, Verdunstung 

und Abflusskomponenten. Nach den Ergebnissen von mGROWA22 (Zeitreihe 1991-

2020) liegt die mittlere jährliche Grundwasserneubildung im potenziellen Einzugsgebiet 

der WGA-DQ (ca. 10 km2) überwiegend zwischen 100 mm/a und 200 mm/a, im Mittel 

bei 140 mm/a (Heft DQ 9). Hohe Grundwasserneubildungsraten (> 200 mm/a) kommen 

im Untersuchungsraum nicht vor (vgl. auch NIBIS KARTENSERVER 2021c). Nach den Mo-

dellierungen des mGROWA22 beträgt die Grundwasserneubildung auf der Fläche des 

potenziellen Einzugsgebietes rd. 1,4 Mio. m3/a (Heft DQ 9). 

Wasserschutzgebiete 

Die bisherigen Wasserschutzgebiete (WSG) der Wasserwerke Eckerde, Landringhausen 

und Forst Esloh sowie die Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ sollen zu einem 

WSG Deister-Deistervorland (WSG-DDVL) zusammengefasst werden. Die von der Region 

Hannover eingeleitete Schutzgebietsausweisung befindet sich im Verfahren (vgl. Heft 

DQ 9).   

Die in der aktuell noch gültigen Verordnung zum WSG Deisterquellen vom 09.02.1998 

(BEZ.-REG. HAN 1998) festgesetzten Grenze umfasst in etwa das potenzielle Einzugsge-

biet bzw. den potenziellen Wirkraum der WGA-DQ. 

Grundwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  

Das potenzielle Einzugsgebiet der WGA-DQ. liegt innerhalb des Grundwasserkörpers 

„Leine mesozoisches Festgestein links2“ (GWK-ID: 18, Landes-ID: DENI_4_2015). Der 
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chemische Zustand ist als schlecht (Verursacherin hpts. die Landwirtschaft (Nitrat- und 

Pestizid-Eintrag) und der mengenmäßige Zustand ist als gut eingestuft (NLWKN 2021).  

Vorbelastungen 

Das Grundwasserfließgeschehen im Deister ist aufgrund der ehemaligen, ca. drei Jahr-

hunderte währenden Bergbautätigkeit anthropogen stark überprägt. Zur Sicherstellung 

des jüngeren Bergbaubetriebs war eine Regulierung des Wasserhaushaltes (Wasserhal-

tung) erforderlich. Die Wassergewinnung in einzelnen Stollen geht bis in die 1890-iger 

Jahre zurück. Die Steinkohleförderung wurde 1960 eingestellt. Für das Besucherberg-

werk Klosterstollen ist bis heute eine Wasserhaltung erforderlich, die über den Schacht 

IV in Eckerde erfolgt.   

Die zahlreichen Stollen, Grund- und Abbaustrecken und Schächte bilden noch heute 

wasserwegsame, vernetzte Strukturen innerhalb des Sandsteins. 

Die Grundwasserneubildung ist durch die Fassung von oberflächennahem Sickerwasser 

und Zwischenabfluss zur öffentlichen Wasserversorgung (WGA-DQ) beeinträchtigt.   

Die WGA-DQ bestehen in der heutigen Form seit mind. fünf Jahrzehnten. 

Empfindlichkeit 

Für das Grundwasser besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserent-

nahmen, die zu einer erheblichen Verringerung des Wasserdargebots führen (Grund-

wasserentnahmemengen > Grundwasserneubildung / Verschlechterung des mengen-

mäßigen Zustands des Grundwasserkörpers).  

Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist aufgrund der großen Flurab-

stände zum tiefliegenden Kluftgrundwasserleiter und den stellenweise undurchlässigen 

Lockergesteinsschichten (Löss, Lösslehm) als hoch und die Durchlässigkeit der oberflä-

chennahen Gesteine als stark variabel eingestuft ist (NIBIS KARTEN-SERVER 2021d, e und 

Heft DQ 9). Aufgrund der heterogenen Durchlässigkeit der Trennfugen innerhalb des 

Sandsteins ist dessen Schutzpotenzial als eher gering einzustufen. Die den Sandstein 

überlagernden, unterschiedlich mächtigen bindigen Deckschichten aus Löss, Lösslehm 
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oder lösslehmgeprägten Fließerden weisen bei höherer Mächtigkeit ein hohes Schutz-

potenzial auf.   

Da grundwassergefährdende Stoffe /Grundwasserverunreinigungen kein relevanter 

Wirkfaktor des Vorhabens sind, können nachteilige Auswirkungen auf den chemischen 

Zustand des Grundwassers ausgeschlossen werden.  

7.7.2 Oberflächengewässer 

Fließgewässer 

Im Untersuchungsraum liegen die Oberläufe der naturnahen Fließgewässer Rot-

hebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach, naturnahe Sicker- oder Rie-

selquellen sowie Entwässerungsgräben entlang von Forstwegen, kleine Stillgewässer 

und temporäre Tümpel (vgl. auch Kap. 7.5.2). Die Einzugsgebiete der Fließgewässer Ban-

torfer Wasser, Büntegraben, Bullerbach und Kirchdorfer Mühlenbach/ Spalterhalsbach 

reichen in das Einzugsgebiet der WGA-DQ“ hinein (vgl. Heft DQ 9).  

Der Fuchsbach mündet am Siedlungsrand von Barsinghausen in den Bullerbach und der 

Spalterhalsbach fließt im Deistervorland als Kirchdorfer Mühlbach weiter. Alle Fließge-

wässer im potenziellen Einzugsgebiet entwässern in die Südaue, die den Hauptvorfluter 

des Deistervorlandes bildet.  

Die Lage der vier Fließgewässer ist in der Karte Biotoptypen (Anlage 2) dargestellt. Aus-

führliche Erläuterungen zum Gewässernetz sind dem Hydrogeologischen Gutachten 

(Heft DQ 9) und dem Hydrologischen Gutachten (Heft DQ 10) zu entnehmen. Die be-

richtspflichtigen Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL Bullerbach, Stockbach, Süd-

aue, Möseke mit Haferriede, Kirchdorfer Mühlbach und Schleifbach werden ausführlich 

im Fachbeitrag WRRL betrachtet (Heft DQ 14). Der Spalterhalsbach (Oberlauf des Kirch-

dorfer Mühlbachs) gehört nicht zum berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper. Beim 

Bullerbach ist nur der südliche Arm des Oberlaufes Bestandteil des Oberflächenwasser-

körpers (Wasserkörper-Nr. 21034). 
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Die Oberläufe von Rothebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach weisen 

überwiegend einen naturnahen Verlauf auf. Die Sohlen sind durch schottriges Material 

gekennzeichnet. Unterschiedliche Wald-Biotoptypen säumen die Fließgewässer (vgl. 

Kap. 7.5.2). 

Der Oberlauf des Bullerbachs ist der Gewässerstrukturgüteklasse 1-3 (unverändert bis 

mäßig verändert) zugeordnet, während der weitere Verlauf bis zur Einmündung in die 

Südaue deutlich bis vollständig verändert ist (Strukturgüteklassen 4-7) (REGION 

HANNOVER 2013).  

Das Trockenwetterabflussgeschehen der Deisterbäche wird nicht grundwasserbürtig ge-

speist, sondern durch den witterungsgesteuerten Direktabfluss. Ein grundwasserge-

stützter Basisabfluss aus dem tief liegenden Kluftgrundwasserleiter ist nicht vorhanden 

(Heft DQ 9).  

Vorbelastungen 

Verrohrungen im Bereich querender Forstwege und v.a. in längeren Abschnitten (Bul-

lerbach im Abschnitt einer Wiese und alle Fließgewässer unterhalb des Kartierbereiches 

innerhalb der Siedlungsbereiche) können zu Beeinträchtigungen der ökologischen 

Durchgängigkeit führen.  

Fließgewässerabschnitte im Oberlauf von Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach 

fallen temporär trocken (v.a. in niederschlagsarmen Monaten sowie infolge ehemaliger 

Bergbautätigkeit und Quellfassungen/ Wassergewinnung) (Heft DQ 14). Nach älteren In-

formationen fielen zumindest in den 90iger Jahren Abschnitte von Bullerbach und Fuchs-

bach sowie Seitenarme des Spalterhalsbaches temporär trocken (STADT BARSING-

HAUSEN 1996).  

Der aufgestaute Bereich am Fuchsbach wird zur Fischzucht genutzt 

Oberflächenwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  

Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL ist der Bullerbach (Südlicher Arm des Oberlaufs 

bis zur Mündung in die Südaue). Er ist als erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) 
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gemäß WRRL eingestuft. Der ökologische Zustand / das ökologische Potenzial der Was-

serkörper ist bei keinem Wasserkörper ‚gut‘ eingestuft. Der chemische Zustand ist als 

‚nicht gut‘ bewertet. Der naturnahe Oberlauf des Bullerbachs, der als natürlicher Was-

serkörper einzustufen ist, ist die ökologische Zustandsklasse mit „sehr gut“ bewertet 

(vgl. Heft DQ 14).  

Im Untersuchungsraum liegen keine Stillgewässer > 50 ha. Sie fallen somit nicht in die 

WRRL-Berichtspflicht. 

Stillgewässer 

Zerstreut liegen kleinere Stillgewässer / temporäre Wald- und Wiesentümpel (Grünland-

fläche am Bullerbach) im Untersuchungsraum. Der Fuchsbach wurde oberhalb des 

Sporthotels aufgestaut und wird als Fischteich genutzt.   

Die angelegten Stillgewässer in der Wiese am Bullerbach fallen temporär trocken, was 

aufgrund seiner Funktion als Amphibienlaichgewässer auch erwünscht ist (Sicherung der 

Fischfreiheit). 

Grundwasserabhängige Stillgewässer kommen aufgrund des sehr tief liegenden Kluft-

grundwasserleiters nicht vor.  

Empfindlichkeit 

Fließgewässern sind gegenüber Verringerung der Wassermengen/ Abflussmengen hoch 

empfindlich. Grundwasserabhängige Stillgewässer sind hoch empfindlich gegenüber 

Grundwasserabsenkungen.  

7.8 Klima / Luft 

Das Klima wird wesentlich von den im Untersuchungsraum vorherrschenden Waldflä-

chen und dem Relief bestimmt. Der Deister stellt einen bedeutsamen Kaltluftlieferanten 

dar (sehr hohe Kaltluftlieferung) und ist als Bereich mit besonderer Funktionsfähigkeit 

von Klima und Luft eingestuft. Die angrenzenden Siedlungsbereiche von Barsinghausen, 
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Hohenbostel, Kirchdorf und Egestorf liegen im Kaltlufteinwirkbereich (REGION HANN-

OVER 2013).   

Niederschläge 

In Heft DQ 9 wurden die Tagesniederschlagsdaten der am nördlichen Deisterrand gele-

genen DWD-Wetterstation Barsinghausen-Hohenbostel für den Zeitraum 1993-2024 

ausgewertet. Der mittlere Jahresniederschlag der Abflussjahre (AJ) beträgt 746 mm, wo-

von im Mittel 400 mm (54 %) auf die Monate Mai - Oktober und 346 mm (46 %) auf das 

Winterhalbjahr entfallen. Die Niederschlagsmengen schwankten sehr stark zwischen 

492 mm (AJ 2022) und 1.086 mm (AJ 2024). Die Verdunstung ist in den warmen Mona-

ten am höchsten, so dass in den Monaten April bis August ein Wasserdefizit (negatives 

Wasserbilanzsaldo) eintritt. In den Monaten Oktober bis März sind positive Bilanzen zu 

verzeichnen. Die Niederschlagsmengen sind stark reliefabhängig. In den Kamm- und 

Hochlagen des Deisters werden über 900 mm/a erreicht und nehmen talabwärts Rich-

tung Deistervorland auf etwa 800 mm/a ab. 

Vorbelastung 

Lufthygienisch und klimatisch belastete Siedlungsräume oder hohe lufthygienische Be-

lastungen durch Verkehrswege sind nicht vorhanden.  

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Klima ist vor dem Hintergrund der potenziellen 

Wirkfaktoren der geplanten Fortsetzung der (Grund)wasserentnahme als gering einzu-

stufen. Eine Belastung der Luft durch Schadstoffe ist nicht gegeben.  

7.9 Landschaft 

Der Deister weist aus regionaler Sicht eine mittlere bis sehr hohe Landschaftsbildqualität 

auf (REGION HANNOVER 2013). Insbesondere das Bullerbachtal mit einzelnen Wiesen-

flächen und die nördlich angrenzenden naturnahen Buchenwälder stellen Landschafts-

teilräume mit hoher bis hoher Bedeutung dar (REGION HANNOVER 2013; STADT 
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BARSINGHAUSEN 1996). Die Täler mit den naturnahen Fließgewässern und Quellberei-

chen erhöhen die landschaftliche Vielfalt. 

Landschaftsbezogene Erholung 

Dem Deister als nördlicher Ausläufer des Weser- und Leineberglandes kommt für die 

Erholung in Natur und Landschaft eine erhebliche Bedeutung zu (VO LSG H 23 „Nördli-

cher Deister“). Er ist von regionaler Bedeutung für die Erholungsnutzung und im RROP 

als Vorbehaltsgebiet Erholung dargestellt (REGION HANNOVER 2016). 

Vorbelastung 

Der Kfz-Verkehr auf der L 401 führt zu einer Belastung der angrenzenden Bereiche durch 

Lärm und einer Zerschneidung des Waldgebietes. Zwei Funktürme am Deisterkamm und 

eine querende 110 kV-Freileitung sowie breite Forstwege beeinträchtigen die Land-

schaftsbildqualität. 

Empfindlichkeit 

Eine Empfindlichkeit des Landschaftsbildes besteht durch die Veränderung / Beeinträch-

tigung grundwasser- und feuchteabhängiger landschaftsbildprägender Elemente und 

Bereiche.  

7.10 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Eine Betrachtung dieses Schutzgutes entfällt, da (erhebliche) nachteilige Umweltauswir-

kungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden können (vgl. Kap. 6).  

7.11 Wechselwirkungen 

Gemäß § 2 Absatz 1, Nr. 5 UVPG sind im Rahmen des UVP-Berichts auch die Wechsel-

wirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern zu betrachten. Die darzustellenden 

Wechselwirkungen sind schutzgutübergreifende Auswirkungen, die nicht bzw. nicht 

ausreichend durch den Bezug auf die einzelnen Schutzgüter erfasst werden können. 
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Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern (z.B. Abhängigkeit der Vegeta-

tion von abiotischen Standortfaktoren). Auswirkungen auf Wechselwirkungen können 

z.B. durch eine Grundwasserabsenkung entstehen, wie Veränderungen des Boden- und 

Wasserhaushaltes, Veränderung der Vegetation und der Tierartenzusammensetzung, 

Veränderung der Landschaft. 

Im Untersuchungsraum sind keine ausgeprägten funktionalen Wirkungsgefüge vorhan-

den, die über schutzgutbezogene Wechselwirkungen (z.B. besitzen die älteren, naturna-

hen Wälder neben ihrer Lebensraumbedeutung für Pflanzen und Tiere auch ästhetische 

Werte und Funktionen und erhöhen die Erlebnisqualität der Landschaft) hinausgehen. 

Kumulative Wirkungen 

Neben den Wechselwirkungen sind auch die kumulativen Umweltauswirkungen zu be-

rücksichtigen, die sich aufgrund verschiedener Vorhaben ergeben können.   

Die parallel zu diesem Vorhaben beantragte Fortsetzung der Entnahme von Grundwas-

ser durch das Wasserwerk Eckerde im Deistervorland führt zu keinen nachteiligen Um-

weltauswirkungen auf das Grundwasser (getrennte Grundwasserleiter) und die Ober-

läufe der Fließgewässer im Deister. Eine Verstärkung nachteiliger Umweltauswirkungen 

des zu prüfenden Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG durch die geplante Fortset-

zung der Grundwasserentnahme im Deistervorland können ausgeschlossen werden. 

8 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen 
des Vorhabens 

Gemäß Anlage 4 Nr. 4 des UVPG soll sich die Beschreibung der möglichen erheblichen 

Umweltauswirkungen des Vorhabens „auf die direkten und die etwaigen indirekten, se-

kundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurz-, mittel- und langfristigen, ständi-

gen und vorübergehenden positiven und negativen Auswirkungen des Vorhabens er-

strecken“. 
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Die erheblichen Umweltauswirkungen sind schutzgutbezogen zu ermitteln und zu be-

werten. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden in Einzelfällen auch nicht erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen dargestellt. 

Die Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen i.S. der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung (§§ 14f BNatSchG) ist in Heft DQ 16 dargestellt. Der Bewertungsrah-

men zur Einstufung erheblicher Beeinträchtigungen orientiert sich an RASPER (2004). 

Demnach liegt i.d.R. eine erhebliche Beeinträchtigung vor bei Betroffenheit von: 

• Tier- und Pflanzenarten der Wertstufen V-III 

• Biotoptypen der Wertstufen V-III (Verschlechterung um mind. eine Wertstufe) 

• Potenziell grundwasserabhängige Biotoptypen der Wertstufen V-III, wenn die 
Absenkung eine best. Schwelle überschreitet 

• Potenziell grundwasserabhängige alte Baumbestände der Wertstufen V-III, 
wenn die Absenkung eine best. Schwelle überschreitet 

• Böden von besonderer und mittlerer Bedeutung, wenn die natürlichen Boden-
funktionen zerstört oder stark verändert werden 

 
Nachteilige Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Menschen, insbesondere die 

menschliche Gesundheit und Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter können ausge-

schlossen werden (vgl. Kap. 6). 

8.1 Schutzgebiete, -objekte und schutzwürdige Bereiche 

8.1.1 Natura 2000-Gebiete  

Das Teilgebiet „Großer Deister“ des FFH-Gebietes Nr. 112 „Süntel, Wesergebirge, Deis-

ter“ (DE 3720-301) reicht in den potenziellen Wirkraum hinein. Es wird von Bodensau-

rem Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) bestimmt. Dieser ist dem LRT 9110 

Hainsimsen-Buchenwälder zugeordnet. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele sind 

nicht zu erwarten (vgl. Heft DQ 12). 
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8.1.2 Naturschutzgebiete 

Das NSG-HA 245 „Köllnischfeld“ liegt außerhalb des potenziellen Wirkraums der WGA-

DQ. Beeinträchtigungen des Schutzzwecks gemäß § 3 der VO können ausgeschlossen 

werden. 

8.1.3 Landschaftsschutzgebiete 

Der Untersuchungsraum liegt hpts. im Landschaftsschutzgebiet „Norddeister“ (LSG-

H 023). Besonderer Schutzzweck der VO vom13.03.2007, für den potenziell ein Beein-

trächtigungsrisiko besteht, ist der Erhalt der Bäche (im potenziellen Wirkraum liegen 

Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach) mit ihren Ufern und Auen, den Quellberei-

chen, der noch weitgehend naturnahen Dynamik und Gewässergestalt, der sehr guten 

bis guten Wasserqualität sowie der typischen Lebensgemeinschaften. Die Fortsetzung 

der Wasserentnahme, die bereits bei der Ausweisung des Schutzgebietes bestand, führt 

zu keiner Beeinträchtigung des Schutzzwecks und verstößt gegen kein Verbot gemäß § 3 

der VO. Eine Reduzierung der Abflussmengen mit der Folge einer Beeinträchtigung typi-

scher Lebensgemeinschaften sowie eine Beeinträchtigung der kleinflächigen Bestände 

von Erlen- und Eschen-Auwald und -Quellwald in den Bachtälern ist nicht zu erwarten. 

Das Landschaftsschutzgebiet „Süd-Deister“ (LSG-SHG 17) ragt nur randlich im Bereich 

des Deisterkamms in den Untersuchungsraum hinein. In der VO vom 27.11.1980 wurde 

noch kein Schutzzweck formuliert. Für den Teilbereich, der im FFH-Gebiet Nr. 112 liegt, 

erfolgte eine Änderung der VO (18.12.2018), um die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet 

zu integrieren. Dieser Bereich ist durch den LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald geprägt. 

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele kann ausgeschlossen werden.  
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8.1.4 Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG i.V. m. § 24 NNatSchG) 

Folgende § 30 Biotope wurden von der REGION HANNOVER - UNB hpts. im Jahr 2013 

erfasst (Stand 07/2022): 

• Abschnitte des naturnahen Rothebrinksbaches südwestlich von Hohenbostel 
mit naturnahen Quellbereichen (FBH/FQR) 

• Abschnitte des naturnahen Bullerbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald schma-
ler Bachtäler (FBH/WEB)  

• Abschnitte des naturnahen Fuchsbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald schma-
ler Bachtäler (FBH/WEB) 

• Abschnitte des naturnahen Spalterhalsbaches südwestlich von Kirchdorf mit Ba-
sen- und nährstoffarmem Sauergras-/Binsenried (FBH/NSA)   

 

Mit Ausnahme des Biotoptyps Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried (NSA) 

konnten 2025 alle 2013 erfassten § 30 Biotope bestätigt werden (vgl. Anlage 2). 

Zum Zeitpunkt der Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope im Jahr 2013 bestand 

die Fassung der WGA-DQ in ihrer heutigen Gesamtheit bereits seit den frühen 1970iger 

Jahren.  

Eine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung der § 30 Biotope durch die Fortset-

zung der Wasserentnahme kann ausgeschlossen werden, da keine Erhöhung der Was-

serentnahmemengen vorgesehen ist.  

8.2 Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Menschen, insbeson-

dere die menschliche Gesundheit können ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 7.4). 
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8.3 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kön-

nen durch die Beeinträchtigung grundwasserabhängiger Biotoptypen mit der Folge der 

Veränderung der Habitatqualität bzw. des Arteninventars auftreten. 

8.3.1 Schutzgut Tiere 

Tierarten(gruppen), die an Feuchtlebensräume gebunden sind, können durch die Fort-

setzung der Wasserentnahme betroffen sein (vgl. Kap.7.5.1) 

Eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung für Arten des Anhang IV der FFH-RL sowie 

Europäische Vogelarten erfolgt separat in Heft DQ 12. 

Säugetiere 

Von den potenziell im Untersuchungsraum vorkommenden Säugetierarten sind keine 

gegenüber Grundwasserabsenkungen empfindliche Arten zu erwarten (vgl. Kap. 7.5.1). 

Mögliche Fledermausquartiere wie Höhlenbäume und Stollen sind nicht betroffen. Das 

erfasste Individuum der Wasserspitzmaus (Neomys fodiens) am Spalterhalsbaches wird 

ebenfalls nicht beeinträchtigt. Die naturnahen Uferbereiche des Baches bleiben erhal-

ten. 

Brutvögel 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Brutvogelarten grundwasserabhängiger Bio-

toptypen (Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche, naturnahe Bäche und 

Quellbereiche) (vgl. Tab. 2) durch die Fortsetzung der Wasserentnahme können ausge-

schlossen werden, da wesentliche Veränderungen ihrer Lebensräume nicht zu erwarten 

sind (vgl. Kap.8.3.2). 
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Amphibien, Reptilien 

Von den potenziell im Untersuchungsraum vorkommenden Amphibienarten (vgl. Tab. 

3) ist lediglich der Kammmolch (Triturus cristatus) als landesweit gefährdete Art einge-

stuft. Nachweise des Kammmolchs liegen nicht vor (NABU Niedersachsen 2025). In den 

kartierten Bachtälern wurden keine geeigneten Laichgewässer erfasst (beschattete Still-

gewässer, fehlende ausgeprägte Unterwasservegetation). Für das FFH-Gebiet Nr. 112 - 

TG „Großer Deister“ ist ein Vorkommen aufgrund vorhandener Habitatstrukturen als 

möglich eingestuft (NFP 2020), jedoch können Beeinträchtigungen im FFH-Gebiet aus-

geschlossen werden.  

Nicht landesweit gefährdete Amphibienarten wie Bergmolch (Ichthyosaura alpestris), 

Erdkröte (Bufo bufo), Teichfrosch (Pelophylax kl.esculentus) können durch ein zu frühes 

Trockenfallen von Laichgewässern gefährdet werden. Ein Trockenfallen von Stillgewäs-

sern in der Laichzeit ist witterungsbedingt. Erhebliche Umweltauswirkungen auf Amphi-

bienarten durch die Fortsetzung der Wasserentnahme in unveränderter Höhe sind nicht 

zu erwarten. Zudem sind die nicht gefährdeten Arten relativ anpassungsfähig und stellen 

keine besonderen Ansprüche an ihre Lebensräume. 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung 2025 wurden Larven des Feuersalamanders (Sa-

lamandra salamandra) im Bullerbach und in den Wiesentümpeln südwestlich des Na-

turfreundehauses gesichtet. Der Feuersalamander kommt im Deister noch relativ häufig 

vor. Feuchte Laubmischwälder und fischfreie Quellbäche und Quelltümpel als Larvenha-

bitat, aber auch Stillgewässer sind seine Hauptlebensräume. Für die Larvenentwicklung 

ist also das Vorhandensein von Wasser entscheidend. Im Zeitraum von Februar bis Mai 

werden die bereits voll entwickelten, aber noch mit Kiemen ausgestatteten Larven be-

vorzugt in Stillwasserzonen abgesetzt. Erwachsene Tiere sind weitgehend unabhängig 

von Gewässern. Feuersalamander-Larven sind also empfindlich gegenüber dem Tro-

ckenfallen ihrer Habitate.   

Aktuell fallen Fließgewässerabschnitte und einzelne Stillgewässer temporär trocken. 

Durch die Fortsetzung der Wasserentnahme wie bisher ist von keiner Verschlechterung 
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der heutigen Situation in den Oberflächengewässern auszugehen und es werden wei-

terhin Larvenhabitate vorhanden sein. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den 

Feuersalamander sind nicht zu erwarten. 

Libellen 

Veränderungen der hydrologischen / hydrodynamischen Verhältnisse der Libellen-Habi-

tate (wie Veränderung der Fließgeschwindigkeit, Wasserentnahme mit sommerlichem 

Trockenfallen der Fließgewässer) können nachteilige Auswirkungen auf Libellenarten 

der Fließgewässer haben.   

Über das Vorkommen gefährdeter Libellenarten liegen keine Informationen vor. Ein Vor-

kommen landesweit und regional nicht gefährdeter Arten wie die Gestreifte Quelljung-

fer (Cordulegaster bidentata) ist wahrscheinlich. Die Gestreifte Quelljungfer ist charak-

teristisch für die hanggeneigten Quellen und quellnahen Bereiche der Deisterbäche in 

unterwuchsarmen Buchenwäldern. Die Larven leben in den Quellbächen vorzugsweise 

vergraben in Bereichen geringster Strömung (z.B. Gewässerrand). Die Entwicklungszeit 

der Larven liegt bei fünf bis sechs Jahren (vgl. PIX & BUCHWALD 2021). Das Trockenfallen 

von Larvalgewässern durch Wasserentnahme stellt eine Gefährdung der Gestreiften 

Quelljungfer dar.  

Da die Wasserentnahme durch die WGA-DQ ausschließlich passiv erfolgt und damit un-

mittelbar von der Witterung abhängt und keine Erhöhung der max. Entnahmemenge 

beantragt wird, ist von keiner wesentlichen Veränderung der bestehenden Abflussver-

hältnisse durch die WGA-DQ auszugehen (vgl. Heft DQ 10). Erhebliche Umweltauswir-

kungen auf potenziell vorkommende Libellenarten der Fließgewässer - wie z.B. die Ge-

streifte Quelljungfer (Cordulegaster bidentata) - können ausgeschlossen werden 

Heuschrecken 

Der Deister weist keine besondere Bedeutung für die Tierartengruppe der Heuschrecken 

auf (vgl. STADT BARSINGHAUSEN 1996; GREIN 2010). Die Wiesenflächen am Bullerbach 
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stellen zwar potenzielle Heuschrecken-Lebensräume dar, doch weist das Grünland nur 

eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkungen auf (vgl. DRACHEN-

FELS 2024). Nachteilige Umweltauswirkungen auf diese Tierartengruppe können ausge-

schlossen werden. Negative Veränderungen des Bodenwasserhaushaltes sind nicht zu 

erwarten (vgl. Heft DQ 11). 

Käfer 

Nachweise de deutschlandweit stark gefährdeten Käferarten Eremit (Osmoderma ere-

mita) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) liegen nicht vor. Aufgrund ihrer Lebensrauman-

sprüche sind Vorkommen beider Arten in den gegenüber Wasserabsenkungen empfind-

lichen Auwäldern in den Talniederungen der Deisterbäche nicht zu erwarten.   

Durch die Fortsetzung der Wasserentnahme wird die Qualität potenzieller Lebensstät-

ten nicht gefährdeter holzbewohnender Käferarten nicht beeinträchtigt. Erhebliche 

nachteilige Auswirkungen auf Käferarten können ausgeschlossen werden. 

Makrozoobenthos 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Makrozoobenthosfauna – insbesondere die 

bewertungsrelevanten Eintags-, Stein- und Köcherfliegen sind durch die Fortsetzung der 

Wasserentnahme in den WGA-DQ nicht zu erwarten. Auch unter den Bedingungen der 

Wasserentnahme aus den WGA-DQ ist ein guter ökologischer Zustand erreichbar. Ein 

witterungsbedingtes, kurzzeitiges Trockenfallen des Bullerbaches, Fuchsbaches und 

Spalterhalsbaches wird auch ohne Entnahme als wahrscheinlich eingestuft (Hefte DQ 10 

& DQ 14). 

Arten des Anhang II 

Relevante / gegenüber dem Vorhaben empfindliche Arten des Anhang II der FFH-RL 

kommen im Untersuchungsraum nicht vor (vgl. Tab. 6).  
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8.3.2 Schutzgut Pflanzen (Biotoptypen) 

Im potenziellen Wirkraum des Vorhabens können nachteilige Auswirkungen auf die ge-

genüber Grundwasserabsenkung /Wasserstandsabsenkung empfindlichen Biotoptypen 

(Traubenkirschen-)Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (WET), Erlen- und 

Eschen-Quellwald (WEQ) und Erlen- und Eschen-Galeriewald (WEG) in den Bachtälern 

sowie den naturnahen Bächen (FBL, FBH), Sicker- oder Rieselquellen (FQR) und Wiesen-

tümpeln (STG) auftreten. Diese Biotoptypen sind von hoher bis sehr hoher Bedeutung 

für den Naturschutz (vgl. Tab. 7). 

Da keine wesentlichen Änderungen der stellenweise feuchten bis nassen Standortbe-

dingungen zu erwarten sind (keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bodenwasser-

haushalt, vgl. Heft DQ 10), können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die 

Erlen- und Eschen-Wälder der Auen und Quellbereiche ausgeschlossen werden.  

Nachteilige Auswirkungen auf die naturnahen Bäche Rothebrinksbach, Bullerbach, 

Fuchsbach und Spalterhalsbach und die naturnahen Quellen durch Veränderung des Ab-

flussgeschehens und Erhöhung des Risikos des Trockenfallens können nicht völlig aus-

geschlossen werden. Welchen Anteil die Wasserentnahme im Vergleich zu geringen Nie-

derschlagsmengen und hohen Verdunstungsraten beim temporären Trockenfallen ein-

zelner Bachabschnitte einnimmt, ist nicht bilanzierbar. In niederschlagsarmen Monaten 

reduziert sich die passive Wasserentnahme entsprechend (vgl. Heft DQ 9).   

Ein witterungsbedingtes, kurzzeitiges Trockenfallen des Bullerbaches, Fuchsbaches und 

Spalterhalsbaches wird auch ohne Entnahme als wahrscheinlich eingestuft (Hefte DQ 10 

& DQ 14). Das zeitweise Trockenfallen bei ausbleibenden Niederschlägen ist charakte-

ristisch für das natürliche Abflussregime des klüftigen Sandsteins, dessen geringes Re-

tentionsvermögen zu einer ausgeprägten Abflussdynamik führt (Heft DQ 10). 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Oberläufe von Rothebrinksbach, Buller-

bach, Fuchsbach und Spalterhalsbach sind nicht zu erwarten. 
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Gefährdete und besonders geschützte Pflanzenarten 

Die Wuchsorte des regional als gefährdet eingestuften Scheiden-Gelbstern (Gagea 

spathacea) in Erlen- und Eschen-Auwald (WET) und Erlen- und Eschen-Quellwald (WEQ) 

werden durch die Fortsetzung der Wasserentnahme nicht beeinträchtigt.  

Der Wuchsort der besonders geschützten Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) am Ufer 

des Fischteiches am Fuchsbach wird durch die Fortsetzung der Wasserentnahme durch 

die WGA-DQ nicht beeinträchtigt. Die Wasserzufuhr bzw. der Aufstau in die Fischteiche 

wird reguliert. 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Die drei Ausprägungen des Erlen- und Eschenwaldes der Auen und Quellbereiche (WET, 

WEQ, WEG) sind dem LRT 91E0* „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-

sior“ zugeordnet. Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) ist dem 

LRT 9110 „Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum)“ und Mesophiler Buchenwald 

(WMB) dem LRT 9130 „Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)“ zugeordnet. Der 

gegenüber Wasserstandsabsenkungen hoch empfindliche LRT 91E0* kommt kleinflächig 

in den Bachtälern vor. Der LRT 9110 und der LRT 9130 weisen keine Empfindlichkeit auf. 

Da keine wesentlichen Änderungen der stellenweise feuchten bis nassen Standortbe-

dingungen zu erwarten sind (keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bodenwasser-

haushalt, vgl. Heft DQ 11), können erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erlen- 

und Eschen-Wälder der Auen und Quellbereiche ausgeschlossen werden.  

Pflanzenarten des Anhang II der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Vorkommen des regional nicht gefährdeten Grünen Gabelzahnmoos (Dicranum viride) 

sind im potenziellen Wirkraum des Vorhabens nicht bekannt, aber nicht völlig ausge-

schlossen. Eine Beeinträchtigung ihrer Wuchsorte ist durch das Vorhaben nicht gegeben. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Moosart können ausgeschlossen werden.  
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8.4 Boden 

Gegenüber Grundwasserabsenkungen empfindliche Gleyböden kommen im potenziel-

len Wirkraum nicht vor. Grundwasserferne Standorte herrschen vor. Grundfeuchte bis 

grundnasse Standorte befinden sich hpts. oberhalb der Quellfassungen vor (vgl. Heft DQ 

11). Am Bullerbach unterhalb des Zusammenflusses beider Gewässerarme hat sich auf 

dem feuchten bis nassen Standort ein Auwald entwickelt (vgl. Anlage 2).  

Der Bodenwasserhaushalt wird maßgeblich durch Hangwasser beeinflusst. Daher wirkt 

sich die Wasserentnahme bzw. Fassung von oberflächennahem Sickerwasser und Zwi-

schenabfluss nicht negativ auf den Bodenwasserhaushalt aus (vgl. Heft DQ 11). 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die naturnahen Böden (alte Wald-

standorte), die von besonderer Bedeutung für den Naturschutz sind, können ausge-

schlossen werden. 

8.5 Wasser 

8.5.1 Grundwasser 

Die Wassergewinnung erfolgt passiv über Quell-, Sicker- und sammelschächte sowie 

ehemaligen Stollenanlagen. Die gefassten Wässer stammen aus oberflächennahem Si-

ckerwasser und Zwischenabfluss. Ein direkter hydraulischer Kontakt zum tief liegenden 

Grundwasserkörper besteht nicht. Die beantragte max. Entnahmemenge entspricht der 

bisher genehmigten Wassermenge von 1,2 Mio. m3/a. Erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen auf das Grundwasser können ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes des Grundwasserkörpers „Leine 

mesozoisches Festgestein links2 ist nicht gegeben (vgl. Heft DQ  9) 
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8.5.2 Oberflächengewässer 

Die Entnahme von Wasser aus den WGA-DQ kann zu einer Reduzierung der Abflussmen-

gen in den Oberläufen der Deisterbäche Rothebrinksbach (Bantorfer Wasser), Buller-

bach, Fuchsbach und Spalterhalsbach und somit nachteilige Auswirkungen auf die öko-

logischen Funktionen dieser naturnahen Gewässerabschnitte haben. 

Die WGA-DQ entnehmen Sickerwasser, das dem Zwischenabfluss bzw. dem kurzfristigen 

Basisabfluss zuzuordnen ist. Damit entnehmen sie Wasser, das den Fließgewässern zur 

Abflussbildung potenziell fehlt (Heft DQ 10). 

Die Entnahme erfolgt über ein passives, witterungsabhängiges System, das weitestge-

hend Wasser mit Sickersträngen aus dem klüftigen Sandstein erfasst. Das entnommene 

Wasser ist Teil des oberflächennahen Abflussgeschehens, das grundwasserfern im Klüft-

system infiltriert.  

Die Auswertung von Daten im Rahmen der Bearbeitung des hydrologischen Gutachtens 

zeigt, dass das durch die WGA-DQ entnommene Wasser sehr wahrscheinlich zumindest 

anteilig den Oberläufen der Fließgewässer zufließen würde, wenn keine Entnahme statt-

fände. 

Die Messdaten belegen, dass die Oberläufe im Ist-Zustand bei ausbleibenden Nieder-

schlägen temporär trockenfallen würden. Dieses Trockenfallen ist charakteristisch für 

das natürliche Abflussregime des klüftigen Sandsteins. 

Da die Wasserentnahme durch die WGA-DQ ausschließlich passiv erfolgt und von der 

Witterung abhängt, ist bei der Fortsetzung der Wasserentnahme davon auszugehen, 

dass sich die bestehenden Abflussverhältnisse weitestgehend unverändert fortsetzen 

werden (Heft DQ 10).   

Die bislang bewilligte Entnahmemenge von 1,2 Mio. m3/a wird nicht erhöht. 
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Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Oberläufe der Fließgewässer und 

ihre ökologischen Funktionen sind nicht zu erwarten. 

8.6 Klima / Luft 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von Bereichen mit besonderer Funktions-

fähigkeit von Klima und Luft (Kaltluftlieferung) durch die Fortsetzung der Wasserent-

nahme können ausgeschlossen werden. In Bereichen mit feuchten Boden- / Standort-

verhältnissen kann es infolge einer Verringerung der Bodenfeuchte zu einer Veränderung 

der bodennahen Luftfeuchtigkeit kommen. Diese Veränderung ist auf das Mikroklima be-

grenzt.  

8.7 Landschaft 

Eine Empfindlichkeit des Schutzgutes Landschaft besteht durch die Veränderung / Be-

einträchtigung der Landschaftsbildqualität.   

Die grundwasser- und feuchteabhängigen landschaftsbildprägenden Elemente und Be-

reiche (naturnahe Bäche mit den säumenden Auwald-Beständen und die extensiv ge-

nutzten Wiesen) sind durch die Fortsetzung der Wasserentnahme in unveränderter ma-

ximaler Höhe nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Landschaft können ausgeschlossen werden.  

8.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter können ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 7.10). 
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9 Auswirkungen auf weitere umweltfachliche Belange 

9.1 Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten 

Mögliche Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Arten sind im Artenschutzrecht-

lichen Fachbeitrag (Heft DQ 13) dargestellt. Es wurde geprüft, inwieweit das geplante 

Vorhaben zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

führen kann. Da ausschließlich betriebsbedingte Wirkfaktoren und Wirkungen auftreten 

können (Fortsetzung der Wasserentnahme durch die WGA-DQ) und das Vorkommen ar-

tenschutzrechtlich relevanter Pflanzenarten gemäß Anhang IV der FFH-RL ausgeschlos-

sen werden kann, war lediglich zu prüfen, ob der Verbotstatbestand Nr.3 „Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ eintreten kann. 

Relevant sind gegenüber (Grund)wassersenkungen empfindliche Tierarten, die potenzi-

ell im Wirkraums des Vorhabens vorkommen können. Eine mögliche Betroffenheit 

wurde bei folgenden relevanten Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL geprüft: Fleder-

mausarten, Haselmaus, Wildkatze, Kammmolch, Grüne Flussjungfer, Eremit und Held-

bock. Des Weiteren wurden die wassersensiblen, potenziell in den grundwasserabhän-

gigen Biotoptypen der Bachtäler vorkommenden charakteristischen Brutvogelarten 

Kleinspecht, Mittelspecht, Nachtigall, Pirol, Schwanzmeise Sumpfmeise, Trauerschnäp-

per und Waldschnepfe geprüft. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung der potenziell in den gegenüber (Grund)wasserab-

senkung empfindlichen Biotoptypen vorkommenden empfindlichen Arten des Anhang 

IV der FFH-RL sowie der Europäischen Vogelarten ergab, dass die geplante Fortsetzung 

der Wassergewinnung aus den vorhandenen WGA-DQ zu keiner Beeinträchtigung oder 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der geprüften Arten führen wird. Das 

Eintreten eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG kann ausge-

schlossen werden. 
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9.2 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete 

Das Teilgebiet (TG) „Großer Deister“ des FFH-Gebietes Nr. 112 „Süntel, Wesergebirge, 

Deister“ (DE 3720-301) reicht kleinflächig in den potenziellen Wirkraum der WGA-DQ 

hinein. In der FFH-Vorprüfung wurde geprüft, ob die Fortsetzung der Wassergewinnung 

zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes führen kann. 

Der rd. 5,0 ha große Teilbereich (ca. 0,6 % des TG „Großer Deister“), der innerhalb des 

potenziellen Wirkraumes der WGA-DQ liegt, wird von Bodensaurem Buchenwald des 

Berg- und Hügellandes (WLB) bestimmt. Dieser ist dem LRT 9110 Hainsimsen-Buchen-

wälder zugeordnet. Innerhalb der Waldflächen wurden zwei Sicker- und Rieselquellen 

(FQR §) erfasst. 

Die Tierarten des Anhang II der FFH-RL Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und 

Großes Mausohr (Myotis m. myotis) wurden 2015 im TG „Großer Deister“ nachgewie-

sen.  

Mögliche Beeinträchtigungen 

Der Biotoptyp Bodensaurer Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) bzw. der LRT 

9130 weist nur eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsen-

kungen auf. 

Da der Ausgangs-Zustand dem Prognose-Zustand entspricht (keine Erhöhung der bewil-

ligten Wasserentnahme von max. 1.200.000 m³/a) kommt es zu keinen Veränderungen 

und damit auch zu keinen Beeinträchtigungen der LRT des Anhang I der FFH-RL und Ar-

ten des Anhang II der FFH-RL.  

Ergebnis der FFH-Vorprüfung 

Die FFH-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass das geprüfte Vorhaben zu keinen Be-

einträchtigungen des FFH-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutz-
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zweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Es sind keine weiteren Prüfschritte 

(FFH-Verträglichkeitsprüfung) erforderlich. Gemäß § 34 BNatSchG ist das Vorhaben zu-

lässig. 

9.3 Auswirkungen auf Ziele der WRRL 

Ergebnis des Fachbeitrag WRRL - Oberflächengewässer und Grundwasser (Heft DQ 14) 

ist, dass das Vorhaben zu keiner Verschlechterung des chemischen und ökologischen 

Zustands bzw. des chemischen und ökologischen Potenzials der berichtspflichtigen 

Fließgewässer führt. 

Die Fortsetzung der Wasserentnahme führt auch zu keiner Verschlechterung des chemi-

schen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwasserkörpers „Leine mesozoisches 

Festgestein links 2“. Eine Verschlechterung im Sinne der WRRL ist nicht zu erwarten. Das 

Vorhaben ist auch mit den Zielvorgaben des Maßnahmenprogramms der Bund/ Länder-

arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) vereinbar. 

Fazit: Die geplante Fortsetzung der Wasserentnahme in den WGA-DQ ist mit den Zielen 

der WRRL vereinbar. 

10 Umweltbezogene Maßnahmen 

10.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

Da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG 

zu erwarten sind, bedarf es keiner Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung oder 

Kompensation erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen. 
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10.2 Maßnahmen zur Beweissicherung 

Vorgesehen ist eine hydraulische Beweissicherung, die der fortlaufenden Überwachung 

und Bewertung der hydraulischen Verhältnisse im Umfeld der WGA-DQ dient. Sie stellt 

sicher, dass die Wassergewinnung im Rahmen der beantragten Bewilligung gemäß §§ 8 

und 10 WHG dauerhaft umweltverträglich, nachhaltig und ohne nachteilige Auswirkun-

gen auf den Wasserhaushalt betrieben wird.  

Ziel ist es, Veränderungen der Wasserbeschaffenheit, der Schüttungen und der Wasser-

haushaltskomponenten frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und ggf. Anpassungsmaß-

nahmen ableiten zu können. Die Beweissicherung gewährleistet damit eine belastbare 

Grundlage für die wasserwirtschaftliche und auch umweltfachliche Beurteilung der Ent-

nahme. Eine ausführliche Darstellung ist dem Konzept zur Beweissicherung (Heft DQ 17) 

zu entnehmen. 

Die hydraulische Beweissicherung umfasst in Fortsetzung und Erweiterung: 

• die fortlaufende Erfassung der Entnahmemengen an den Quellgruppen Hohen-

bostel und Barsinghausen, 

• die Messung und Beobachtung des Abflussverhaltens von Bullerbach, Fuchsbach 

und Spalterhalsbach, 

• die Einbeziehung des Stockbaches als Referenzgewässer ohne Entnahmeeinfluss 

in die Messungen, um klimatisch bedingte Veränderungen von nutzungsbeding-

ten Effekten abgrenzen zu können. 

11 Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Ermittlung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen 

Für den Untersuchungsraum liegen keine aktuellen Tierarten-Erfassungsdaten – außer 

Makrozoobenthos - vor (Ergebnisse der Datenabfrage bei der UNB – Region Hannover 
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im Rahmen des Scoping). Potenzielle Vorkommen relevanter Tierartengruppen können 

nur aus Alt-Daten und anhand der aktuellen selektiven Biotoptypenkartierung entlang 

der Bäche (ALAND 2025) abgeleitet werden. 

Eine aktuelle flächendeckende Biotoptypenkartierung liegt nicht vor. Da die potenziell 

grundwasserabhängigen und somit empfindlichen Biotoptypen in den Bachtälern im Ap-

ril 2025 kartiert wurden, bestehen keine Unsicherheiten bzgl. der Einstufung der Emp-

findlichkeit und der Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen. 

Das durch die WGA-DQ erfasste Wasser würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest 

anteilig den Oberläufen der Fließgewässer zufließen, wenn keine Wasserentnahme 

stattfände. Offen ist die Höhe der reduzierten Abflussmenge und welchen Anteil die 

Wasserentnahme am temporären Trockenfallen von Gewässerabschnitten hat.  

Da keine Erhöhung der Entnahmemengen vorgesehen ist und die Wasserentnahme pas-

siv erfolgt, ist davon auszugehen, dass sich die bestehenden Abflussverhältnisse, abhän-

gig von den klimatischen Bedingungen, weitgehend unverändert fortsetzen werden (Ist-

Zustand = Prognose-Zustand) (vgl. Heft DQ 10). 
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12 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) ist eine 

allgemein verständliche, nicht technische Zusammenfassung des UVP-Berichts zu erstel-

len. 

12.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Zur Fortsetzung der Wasserentnahme und zukünftigen Sicherung der Wasserversorgung 

beabsichtigen die Stadtwerke Barsinghausen die Beantragung einer wasserrechtlichen 

Bewilligung nach §§ 8 – 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur weiteren Wasserent-

nahme von 1,2 Mio. m³/a aus den 11 Quellgruppen der Wassergewinnungsanlage „De-

isterquellen“ (WGA-DQ). Diese Entnahmestandorte liegen am nordöstlich exponierten 

Hang des Deisters im Gemeindegebiet der Stadt Barsinghausen in der Region Hannover. 

12.2 Rechtliche Grundlagen 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) bildet den rechtlichen Rahmen für 

die Prüfung der Umweltverträglichkeit. Gemäß Anlage 1 Nr.13.3.2 des UVPG besteht für 

das Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser von 100.000 m³ bis 

weniger als 10 Mio. m³ pro Jahr keine UVP-Pflicht, jedoch ist eine allgemeine Vorprüfung 

des Einzelfalls gem. § 7 Abs.1 Satz 1 UVPG i.V.m. § 2 Abs. 2 NUVPG durchzuführen.  

Ergebnis dieser Vorprüfung ist, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen auf die Schutzgüter im Sinne von § 2 UVPG haben kann und eine UVP erfor-

derlich macht (Bekanntmachung des Vorprüfungsergebnisses am 11.01.2023 durch die 

REGION HANNOVER). 
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12.3 Beschreibung des Vorhabens und der Wirkfaktoren 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes bzw. potenziellen Wirkraumes erfolgt an-

hand des hydrogeologisch begründeten Gesamteinzugsgebietes der WGA-DQ (10 km2). 

Zusätzlich werden die (potenziell) vom Vorhaben betroffenen Fließgewässer Rot-

hebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach bis zum Waldrand des Deis-

ters bzw. zu den Siedlungsrändern von Barsinghausen und Kirchdorf in den Untersu-

chungsraum einbezogen.  

Die zur Wassergewinnung genutzten 11 Quellenstandorte (Entnahmestandorte) beste-

hen aus 56 Einzelanlagen wie Quell- und Sammelschächte und gefasste Mundlöcher 

ehemaliger Stollen. Die Quellfassungen liegen im Bereich von Rothebrinksbach, Buller-

bach, Fuchsbach oder Spalterhalsbach.  

Bei der Wassergewinnung über die WGA-DQ handelt es sich um eine passive Entnahme, 

die von den Niederschlagsmengen beeinflusst wird. In niederschlagsreichen Jahren ist 

der Anteil des Wassers aus den WGA-DQ höher als in niederschlagsarmen.   

Die Wasserentnahme erfolgt seit über 100 Jahren.  

Die bisherige Bewilligung regelte eine Quellenstandorte bezogene Wasserentnahme 

von max. 1.200.000 m³/a und 6.400 m³/d.  

Darüber hinaus besteht eine mit dem Wasserwerk Eckerde (WW-ECK) gekoppelte Be-

schränkung der Jahresentnahme. Die bewilligte Gesamtentnahmemenge betrug bis 

Ende 2024 2,85 Mio. m³/a.   

Die beantragte Jahresgesamtentnahme aus dem WW-ECK und den WGA-DQ darf 

2,62 Mio. m3/Jahr nicht übersteigen.  

Die bisherigen jährlichen Entnahmen über die WGA-DQ variierten im Zeitraum von 1991 

bis 2024 zwischen rd. 0,402 Mio. m³ im Abflussjahr 1996 und rd. 1,161 Mio. m³ im nie-

derschlagsreichen Jahr 2024. Im Mittel der Abflussjahre 1991 und 2024 lag das über die 

WGA-DQ verfügbare Wasservolumen bei rd. 0,75 Mio. m³/a. 



Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ - Antrag auf Bewilligung 
Heft DQ 15: UVP-Bericht   

 

- 76 - 

 

Mögliche Auswirkungen der Wasserentnahme 

Planungsrelevant ist ausschließlich der betriebsbedingte Wirkfaktor Wasserentnahme 

mit den möglichen Wirkungen der Verringerung der Abflussmengen. Bau- und anlage-

bedingte Wirkfaktoren sind nicht relevant (keine weiteren Entnahmestandorte). 

Durch die Fortsetzung der Wasserentnahme kann es zu nachteiligen Umweltauswirkun-

gen auf die Lebensgemeinschaften der Fließgewässer Rothebrinksbach, Bullerbach, 

Fuchsbach und Spalterhalsbach sowie der bachbegleitenden (grund)wasserabhängigen 

Biotoptypen (Erlen- und Eschen-Auwald) und ihrer charakteristischen Arten kommen. 

Die möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen der Fortsetzung der Wassergewin-

nung in unveränderter Menge (1,2 Mio. m3/a) auf die Schutzgüter sind vor dem Hinter-

grund der bestehenden Wasserentnahme (Vorbelastung) zu bewerten. 

12.4 Kurzcharakteristik des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum liegt im Deister südwestlich des Stadtgebietes von Barsinghau-

sen, hpts. im Gebiet der Region Hannover. Lediglich der südwestliche Bereich gehört 

zum Landkreis Schaumburg und kleinflächig zum Landkreis Hameln-Pyrmont. 

Naturräumlich liegt der Untersuchungsraum an der nördlichen Grenze der Region We-

ser- und Leinebergland im Naturraum Calenberger Bergland.  

Ton-, Mergel- und Sandstein der Unterkreide sowie örtlich Trümmereisenerz oder Stein-

kohle prägen den geologischen Untergrund der nach Nordosten exponierten Deister-

hänge. Im Bereich des Kammes und nach Südwesten bestimmen Kalk-, Ton-, Mergel- 

und Sandstein, Gips sowie örtlich Eisenerz des Oberen Jura den geologischen Unter-

grund. Aus den Gesteinen hat sich vorwiegend eine Mittlere Braunerde entwickelt. 



Wassergewinnungsanlage „Deisterquellen“ - Antrag auf Bewilligung 
Heft DQ 15: UVP-Bericht   

 

- 77 - 

 

Spuren des ca. drei Jahrhunderte währenden Steinkohlebergbaus, der 1960 endgültig 

beendete wurde, sind noch heute sichtbar. Die Bergbautätigkeit hat auch die Grundwas-

sersituation im Deister nachhaltig überprägt. 

Der Deister ist von Laub- und Nadelwäldern bedeckt und wird hpts. forstwirtschaftlich 

genutzt. Buchenwälder dominieren die Waldbestände. In den Bachtälern haben sich 

entlang der überwiegend naturnahen Fließgewässer Bullerbach, Fuchsbach und 

Spalterhalsbach stellenweise Erlen- und Eschenwald der Auen und Quellbereiche entwi-

ckelt. Die Bachtäler prägen die Waldlandlandschaft und erhöhen die landschaftliche 

Vielfalt des Deisters. 

Der Deister stellt ein regional bedeutsames Naherholungsgebiet dar, das stark frequen-

tiert wird (Wandern und Mountainbike) und ein ausgebautes Wegenetz aufweist.  

12.5 Schutzgebiete und Schutzobjekte des BNatSchG 

Natura 2000-Gebiete 

Das Teilgebiet „Großer Deister“ des FFH-Gebietes Nr. 112 „Süntel, Wesergebirge, Deis-

ter“ (DE 3720-301) reicht in den potenziellen Wirkraum hinein. Es wird von Bodensau-

rem Buchenwald des Berg- und Hügellandes (WLB) bestimmt. Dieser ist dem Lebens-

raumtyp (LRT) 9110 Hainsimsen-Buchenwälder zugeordnet.   

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele sind nicht zu erwarten. 

Landschaftsschutzgebiete 

Der Untersuchungsraum liegt hpts. im Landschaftsschutzgebiet „Norddeister“ (LSG-

H 023). Besonderer Schutzzweck der Verordnung (VO) vom13.03.2007 ist u.a. der Erhalt 

der Bäche mit ihren Ufern und Auen, den Quellbereichen, der noch weitgehend natur-

nahen Dynamik und Gewässergestalt, der sehr guten bis guten Wasserqualität sowie der 

typischen Lebensgemeinschaften.   
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Die Fortsetzung der Wasserentnahme aus den WGA-DQ, die bereits bei der Ausweisung 

des Schutzgebietes bestand, führt zu keiner Beeinträchtigung des Schutzzwecks und ver-

stößt gegen kein Verbot gemäß § 3 der VO.  

Das Landschaftsschutzgebiet „Süd-Deister“ (LSG-SHG 17) ragt nur randlich im Bereich 

des Deisterkamms in den Untersuchungsraum hinein (VO vom 27.11.1980). Für den Teil-

bereich, der im FFH-Gebiet Nr. 112 liegt, erfolgte eine Änderung der VO (18.12.2018), 

um die Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet zu integrieren. Dieser Bereich ist durch den 

LRT 9110 Hainsimsen-Buchenwald geprägt.   

Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele kann ausgeschlossen werden.  

Gesetzlich geschützte Biotope  

Folgende, nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope wurden von der REGION 

HANNOVER - UNB hpts. im Jahr 2013 erfasst (Stand 07/2022): 

• Abschnitte des naturnahen Rothebrinksbaches südwestlich von Hohenbostel 
mit naturnahen Quellbereichen (FBH/FQR) 

• Abschnitte des naturnahen Bullerbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald schma-
ler Bachtäler (FBH/WEB)  

• Abschnitte des naturnahen Fuchsbaches mit Erlen- und Eschen-Auwald schma-
ler Bachtäler (FBH/WEB) 

• Abschnitte des naturnahen Spalterhalsbaches südwestlich von Kirchdorf mit Ba-
sen- und nährstoffarmem Sauergras-/Binsenried (FBH/NSA)   

 

Mit Ausnahme des Biotoptyps Basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried (NSA) 

konnten in der Kartierung 2025 alle 2013 erfassten § 30 Biotope bestätigt werden. 

Eine Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung der § 30 Biotope durch die Fortset-

zung der Wasserentnahme kann ausgeschlossen werden, da keine Erhöhung der Was-

serentnahmemengen vorgesehen ist.  
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12.6 Beschreibung der Schutzgüter und der Umweltauswirkungen 

12.6.1 Nicht betroffene Schutzgüter 

Das Schutzgut „Fläche“ ist nicht relevant, da keine Flächeninanspruchnahme erfolgt. 

Schäden an Baudenkmälern und archäologischen Denkmälern/ Funden sind nicht zu er-

warten. Sie liegen zumeist außerhalb der Bachtäler (außer: Grenzsteine im Bullerbachtal 

und das Mundloch des Hohenbosteler Stollen) (vgl. NLD 2025), so dass die Betrachtung 

des Schutzgutes „Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter“ entfällt. 

Das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit wird ebenfalls 

nicht betrachtet, da nachteilige Umweltauswirkungen auf die Bevölkerung und die 

menschliche Gesundheit, die Wohnqualität und die landschaftsbezogene Erholungsnut-

zung ausgeschlossen werden können. Die Fortsetzung der Versorgung der Bevölkerung 

im Einzugsgebiet der SWB mit Trinkwasser stellt eine bedeutsame Voraussetzung für die 

menschliche Gesundheit dar.  

12.6.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Im Rahmen des UVP-Berichtes wird die biologische Vielfalt über die Schutzgüter Tiere 

und Pflanzen (indirekt) erfasst. 

12.6.2.1 Schutzgut Tiere 

Für den Untersuchungsraum liegen keine aktuellen Tierarten-Erfassungsdaten vor (Er-

gebnisse der Datenabfrage bei der UNB – Region Hannover). Potenzielle Vorkommen 

relevanter Tierartengruppen können nur aus Alt-Daten und anhand der aktuellen Bio-

toptypenkartierung 2025 sowie der selektiven landesweiten Biotoptypenkartierung 

(NLWKN 2024a) abgeleitet werden. 
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Relevante Tierarten(gruppen) stellen diejenigen dar, die an Feuchtlebensräume gebun-

den sind und deren (Teil-)Lebensräume durch die Fortsetzung der Wasserentnahme be-

troffen sein können: 

• (teilweise) aquatisch lebende Tierartengruppen: Fische und Rundmäuler, Mak-

rozoobenthos, Amphibien  

• Charakteristische Tierarten grundwasserabhängiger /-beeinflusster Habitate 

(Brutvogelarten grundwasserabhängiger /-beeinflusster Wälder und semiter-

restrischer Habitate mit geringen Grundwasserflurabständen (Röhrichte, Feucht-

wiesen), Fledermausarten (Wasserfledermaus, Teichfledermaus), Heuschre-

ckenarten feuchter Habitate (Feuchtwiesen, feuchte Ruderalfluren, Gewässer-

ufer), Libellen an Fließgewässern)  

Eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung für Arten des Anhang IV der FFH-RL sowie 

Europäischer Vogelarten erfolgt separat in Heft DQ 13. Ergebnis dieser Prüfung ist, dass 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 des BNatSchG nicht auftreten. 

Säugetiere 

Aus der Gruppe der Säugetiere sind Fledermausarten potenziell relevant. Laubwälder 

mit Altholzbeständen, die ein gewisses Angebot an geeigneten Baumhöhlen aufweisen, 

besitzen ein hohes Quartierpotenzial. Wasserfledermaus und Teichfledermaus sind als 

schwach grundwasserabhängig eingestuft. 

Brutvögel 

Zu den wassersensiblen, potenziell in den grundwasserabhängigen Biotoptypen der 

Bachtäler vorkommenden charakteristischen Brutvogelarten gehören u.a. Kleinspecht, 

Mittelspecht, Nachtigall, Pirol, Schwanzmeise Sumpfmeise, Trauerschnäpper und Wald-

schnepfe.  
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Amphibien und Reptilien 

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung 2025 wurden Larven des Feuersalamanders im 

Bullerbach und in den Wiesentümpeln südwestlich des Naturfreundehauses gesichtet. 

Ein nicht näher bestimmtes Exemplar aus dem Wasserfrosch-Komplex (Gattung Pelo-

phylax) wurde ebenfalls gesichtet. Das Vorkommen weiterer, nicht gefährdeter Arten ist 

u.a. in den temporär trockenfallenden Stillgewässern in den extensiv genutzten Wiesen-

flächen im Bullerbachtal zu erwarten.  

Eine enge Bindung an Wälder als Lebensraum weisen Bergmolch, Fadenmolch und Feu-

ersalamander auf. 

Libellen 

Charakteristisch für die Quellbereiche der Deisterbäche ist die landesweit und regional 

nicht gefährdete Gestreifte Quelljungfer. Ein aktuelles Vorkommen ist wahrscheinlich.  

Ein Vorkommen von Libellenarten des Anhang II oder IV der FFH-RL kann in den Fließge-

wässern des Deisters ausgeschlossen werden. 

Heuschrecken 

Charakteristische Heuschreckenarten mit starker Bindung an feuchte bis nasse Lebens-

räume – wie Feucht- und Nassgrünland, krautreiche Röhrichte, Seggenriede, feuchte 

Hochstaudenfluren - sind: Sumpfschrecke, Kurzflügelige Schwertschrecke, Sumpfgras-

hüpfer und Säbel-Dornschrecke. Sie sind empfindlich gegenüber Grundwasserabsen-

kungen und Entwässerung.  

Der Deister weist keine besondere Bedeutung für die Tierartengruppe der Heuschrecken 

auf. Die Wiesenflächen am Bullerbach stellen potenzielle Heuschrecken-Lebensräume 

dar. Sie weisen jedoch nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsen-

kungen auf. Das Vorkommen hygrophiler, also an feuchte bis nasse Lebensräume ge-
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bundene Heuschreckenarten (wie Sumpfschrecke, Kurzflügelige Schwertschrecke, 

Sumpfgrashüpfer und Säbel-Dornschrecke) ist nicht zu erwarten.  

Käfer 

Der Eremit, Art des Anhang II und IV der FFH-RL, besiedelt alte, anbrüchige oder höhlen-

reiche Laubbäume (insbesondere Eichen, Linden, Rotbuchen) in lichten Wäldern mit ho-

hem Totholzanteil. Holzmulmkörper in noch lebenden Bäumen sind wesentliche Voraus-

setzung für ein Vorkommen.  

Der Hirschkäfer, Art des Anhang II der FFH-RL, besiedelt alte, totholzreiche Eichen-Hain-

buchen-, Kiefern-, Traubeneichen- und Buchenwälder in südexponierten, wärmebe-

günstigten Lagen im Flach- und Hügelland.   

Beide Käferarten sind lebensraumtypische Arten des Feuchten Eichen- und Hainbuchen-

Mischwaldes.   

Nachweise der beiden deutschlandweit stark gefährdeten Käferarten liegen für den Un-

tersuchungsraum nicht vor. 

Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche sind Vorkommen beider Arten in den gegenüber 

Wasserabsenkungen empfindlichen Auwälder in den Talniederungen der Deisterbäche 

nicht zu erwarten.  

Fische 

Im Oktober 2024 erfolgte eine Erfassung der Fischfauna in den Fließgewässern Buller-

bach, Kirchdorfer Mühlenbach, Schleifbach, Stockbach und Südaue in den Gewässerab-

schnitten außerhalb des Untersuchungsraumes im Deistervorland. Über die Fischfauna 

in den Oberläufen von Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach liegen keine Informa-

tionen vor.   

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fischfauna sind nicht zu erwarten. 
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Makrozoobenthos 

Am Oberlauf des Bullerbachs, am Fuchsbach und am Spalterhalsbach wurde 2023 bzw. 

2024 das Makrozoobenthos erfasst. Am Bullerbach konnten regional als gefährdet ein-

gestufte Köcher- und Eintagsfliegen nachgewiesen werden. Die in den Unterläufen der 

betrachteten Fließgewässer vollständig fehlenden Steinfliegen sind mit mindestens drei 

Arten vertreten. Eintags-, Köcher und Steinfliegen zählen zu den bewertungsrelevanten 

Arten des Makrozoobenthos. 

Am Fuchsbach wurden 2023 ebenfalls zwei regional als gefährdet eingestufte Köcher-

fliegen-Arten nachgewiesen. Insgesamt ist der Fuchsbach artenärmer als der Bullerbach. 

Die besonders bewertungsrelevanten Eintags-, Stein- und Köcherfliegen sind schwächer 

vertreten.  

Im Spalterhalsbach wurde das Makrozoobenthos im Oktober 2024 untersucht. Es 

konnte eine Köcherfliegenart nachgewiesen, die in der Roten Liste Deutschlands auf der 

Vorwarnliste geführt wird. Eintags- und Steinfliegen waren jeweils mit einem im Berg- 

und Hügelland weit verbreiteten Taxon vertreten. Aufgrund des späten Untersuchungs-

zeitpunktes ist davon auszugehen, dass bei einer Beprobung im Frühjahr weitere wert-

gebende Taxa nachgewiesen können.  

Umweltauswirkungen 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere können ausgeschlossen 

werden, da die beantragte Wasserentnahme aus den WGA DQ nicht erhöht wird und es 

sich um eine passive, witterungsabhängige Entnahme handelt:  

• Keine wesentliche Veränderung (grund)wasserabhängiger Biotoptypen  

• Keine Betroffenheit hygrophiler gefährdeter Arten 
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• Amphibienarten können durch ein zu frühes Trockenfallen von Laichgewässern 

gefährdet werden. Ein Trockenfallen der temporär wasserführenden Wiesen-

tümpel in der Laichzeit ist witterungsbedingt. Erhebliche nachteilige Umweltaus-

wirkungen auf Amphibienarten durch die Fortsetzung der Wasserentnahme in 

unveränderter Höhe sind nicht zu erwarten. Zudem sind die nicht gefährdeten 

Arten relativ anpassungsfähig und stellen keine besonderen Ansprüche an ihre 

Lebensräume. 

• Feuersalamander-Larven sind empfindlich gegenüber dem Trockenfallen ihrer 

Habitate.   

Aktuell fallen Fließgewässerabschnitte und einzelne Stillgewässer temporär tro-

cken. Durch die Fortsetzung der Wasserentnahme wie bisher ist von keiner Ver-

schlechterung der heutigen Situation in den Oberflächengewässern auszugehen 

und es werden weiterhin Larvenhabitate vorhanden sein. Erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf den Feuersalamander sind nicht zu erwarten. 

• Das Trockenfallen von Larvalgewässern durch Wasserentnahme stellt eine Ge-

fährdung der Gestreiften Quelljungfer dar. Da die Wasserentnahme durch die 

WGA-DQ ausschließlich passiv erfolgt und damit unmittelbar von der Witterung 

abhängt und keine Erhöhung der max. Entnahmemenge beantragt wird, ist von 

keiner wesentlichen Veränderung der bestehenden Abflussverhältnisse durch 

die WGA-DQ auszugehen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf po-

tenziell vorkommende Libellenarten der Fließgewässer - wie z.B. die Gestreifte 

Quelljungfer - können ausgeschlossen werden. 

• Aufgrund ihrer Lebensraumansprüche sind Vorkommen der beider Käferarten 

Eremit und Hirschkäfer in den gegenüber Wasserabsenkungen empfindlichen 

Auwäldern in den Talniederungen der Deisterbäche nicht zu erwarten. 
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• Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fischfauna in den Unterläufen im 

Deistervorland können ausgeschlossen werden. 

• Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die bewertungsrelevanten Eintags-, Kö-

cher- und Steinfliegen des Makrozoobenthos können ausgeschlossen werden.  

12.6.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Gegenüber (grund)wasserabsenkungen empfindliche Biotoptypen (Erlen-Eschen-Wäl-

der der Auen und Quellbereiche) kommen im Untersuchungsraum nur in den Bachtälern 

vor. Die Quellbereiche, Bachoberläufe und flachen Stillgewässer weisen eine hohe Emp-

findlichkeit gegenüber Grundwasserabsenkungen und witterungsbedingten Nieder-

schlagsmangel auf. Die Erlen-Eschen-Wälder der Auen und Quellbereiche, die naturna-

hen Fließgewässerabschnitte und die naturnahen Quellbereiche sind von hoher Bedeu-

tung für den Naturschutz. 

Umweltauswirkungen 

Da keine wesentlichen Änderungen der stellenweise feuchten bis nassen Standortbe-

dingungen zu erwarten sind (keine nachteiligen Auswirkungen auf den Bodenwasser-

haushalt), können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Erlen- und 

Eschen-Wälder der Auen und Quellbereiche ausgeschlossen werden.  

Nachteilige Auswirkungen auf die naturnahen Bäche Rothebrinksbach, Bullerbach, 

Fuchsbach und Spalterhalsbach und die naturnahen Quellen durch Veränderung des Ab-

flussgeschehens und Erhöhung des Risikos des Trockenfallens können nicht völlig aus-

geschlossen werden.  

Ein witterungsbedingtes, kurzzeitiges Trockenfallen des Bullerbaches, Fuchsbaches und 

Spalterhalsbaches wird auch ohne Entnahme als wahrscheinlich eingestuft. Das zeit-

weise Trockenfallen bei ausbleibenden Niederschlägen ist charakteristisch für das na-

türliche Abflussregime des klüftigen Sandsteins.  
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Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Oberläufe von Rothebrinksbach, Buller-

bach, Fuchsbach und Spalterhalsbach bzw. das Schutzgut Pflanzen sind nicht zu erwar-

ten. 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Der in den Bachtälern kleinflächig vorkommende, gegenüber Wasserstandsabsenkun-

gen hoch empfindliche Lebensraumtyp LRT 91E0* „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 

ist durch die Fortsetzung der Wasserentnahme der WGA-DQ nicht betroffen, da keine 

nachteiligen Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt zu erwarten sind (keine er-

heblichen nachteiligen Auswirkungen auf den LRT)  

Pflanzenarten des Anhang II der FFH-RL außerhalb von FFH-Gebieten 

Vorkommen des regional nicht gefährdeten Grünen Gabelzahnmoos sind nicht bekannt, 

aber nicht völlig ausgeschlossen. Eine Beeinträchtigung ihrer Wuchsorte (Stämme ver-

schiedener Baumarten hpts. in alten, naturnahen Laubwäldern (u.a. Waldmeister-Bu-

chenwald)), ist durch das Vorhaben nicht gegeben. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 

auf die Moosart können ausgeschlossen werden.  

12.6.3 Schutzgut Boden 

Die Böden im Deister sind aus naturschutzfachlicher und kulturgeschichtlicher Sicht von 

besonderer Bedeutung, da es sich überwiegend um historisch alte Waldstandorte / na-

turnahe Böden handelt. 

Gegenüber Grundwasserabsenkungen empfindliche Gleyböden kommen im potenziel-

len Wirkraum nicht vor. Grundwasserferne Standorte herrschen vor. Grundfeuchte bis 

grundnasse Standorte befinden sich hpts. oberhalb der Quellfassungen. Am Bullerbach 

unterhalb des Zusammenflusses beider Gewässerarme hat sich auf dem feuchten bis 

nassen Standort ein Auwald entwickelt. 
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Umweltauswirkungen 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die naturnahen Böden (alte Wald-

standorte), die von besonderer Bedeutung für den Naturschutz sind, können ausge-

schlossen werden. 

Der Bodenwasserhaushalt wird maßgeblich durch Hangwasser beeinflusst. Daher wirkt 

sich die Wasserentnahme bzw. Fassung von oberflächennahem Sickerwasser und Zwi-

schenabfluss nicht negativ auf den Bodenwasserhaushalt aus. 

12.6.4 Schutzgut Wasser 

12.6.4.1 Grundwasser 

Im Bereich des Deisters herrscht ein felsiger und klüftiger Untergrund vor, in dem diffuse 

Versickerungen stattfinden. Kluft-Grundwasserleiter sind prägend. Sie werden durch 

den Obernkirchener Sandstein gebildet. Die natürlichen Standortbedingungen, insbe-

sondere der Wasserhaushalt, sind durch die ehemalige Bergbautätigkeit erheblich ver-

ändert worden.  

Das Grundwasser strömt Richtung Nordnordosten ab und unterströmt den im Deister-

vorland ausgebildeten oberflächennahen Poren-Grundwasserleiter.  

Bei den WGA-DQ ist von grundwasserfernen Standorten auszugehen. Der Grundwasser-

flurabstand dürfte an den meisten Quellschachtbauwerken mehrere 10er-Meter betra-

gen. 

Die Grundwasserneubildung ergibt sich aus der Bilanz von Niederschlag, Verdunstung 

und Abflusskomponenten. Die mittlere jährliche Grundwasserneubildung liegt im po-

tenziellen Einzugsgebiet der WGA-DQ überwiegend zwischen 100 mm/a und 200 mm/a, 

im Mittel bei 140 mm/a. Hohe Grundwasserneubildungsraten (> 200 mm/a) kommen 

im Untersuchungsraum nicht vor.  
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Wasserschutzgebiete 

Die bisherigen Wasserschutzgebiete (WSG) der Wasserwerke Eckerde, Landringhausen 

und Forst Esloh sowie die Wassergewinnungsanlage Deisterquellen sollen zu einem 

WSG Deister-Deistervorland (WSG-DDVL) zusammengefasst werden. Die von der Region 

Hannover eingeleitete Schutzgebietsausweisung befindet sich im Verfahren.  

Die in der aktuell noch gültigen Verordnung zum WSG Deisterquellen vom 09.02.1998 

(Bez.Reg. Hannover 1998) festgesetzten Grenze umfasst in etwa das potenzielle Einzugs-

gebiet bzw. den potenziellen Wirkraum der WGA-DQ. 

Grundwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  

Das potenzielle Einzugsgebiet der WGA-DQ. liegt innerhalb des Grundwasserkörpers 

„Leine mesozoisches Festgestein links2“. Der chemische Zustand ist als schlecht (Verur-

sacherin hpts. die Landwirtschaft (Nitrat- und Pestizid-Eintrag) und der mengenmäßige 

Zustand ist als gut eingestuft.  

Vorbelastungen 

Das Grundwasserfließgeschehen im Deister ist aufgrund der ehemaligen, ca. drei Jahr-

hunderte währenden Bergbautätigkeit anthropogen stark überprägt. Die zahlreichen 

Stollen, Grund- und Abbaustrecken und Schächte bilden noch heute wasserwegsame, 

vernetzte Strukturen innerhalb des Sandsteins.  

Die Grundwasserneubildung ist durch die Fassung von oberflächennahem Sickerwasser 

und Zwischenabfluss zur öffentlichen Wasserversorgung (WGA-DQ) beeinträchtigt.   

Die WGA-DQ bestehen in der heutigen Form seit mind. fünf Jahrzehnten. 

Empfindlichkeit 

Für das Grundwasser besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserent-

nahmen, die zu einer erheblichen Verringerung des Wasserdargebots führen (Grund-

wasserentnahmemengen > Grundwasserneubildung / Verschlechterung des mengen-

mäßigen Zustands des Grundwasserkörpers).  
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Umweltauswirkungen 

Die Wassergewinnung erfolgt passiv über Quell-, Sicker- und Sammelschächte sowie 

ehemaligen Stollenanlagen. Die gefassten Wässer stammen aus oberflächennahem Si-

ckerwasser und Zwischenabfluss. Ein direkter hydraulischer Kontakt zum tief liegenden 

Grundwasserkörper besteht nicht. Die beantragte max. Entnahmemenge entspricht der 

bisher genehmigten Wassermenge von 1,2 Mio. m3/a. Erhebliche nachteilige Umwelt-

auswirkungen auf das Grundwasser können ausgeschlossen werden. 

Eine Verschlechterung des mengenmäßigen Zustandes des Grundwasserkörpers „Leine 

mesozoisches Festgestein links2 ist nicht gegeben. 

12.6.4.2 Oberflächengewässer 

Im Untersuchungsraum liegen die Oberläufe der naturnahen Fließgewässer Rot-

hebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach, naturnahe Sicker- oder Rie-

selquellen sowie Entwässerungsgräben entlang von Forstwegen, kleine Stillgewässer 

und temporäre Tümpel. Die Einzugsgebiete der Fließgewässer Bantorfer Wasser, Bünte-

graben, Bullerbach und Kirchdorfer Mühlenbach/ Spalterhalsbach reichen in das Ein-

zugsgebiet der WGA-DQ“ hinein.  

Der Fuchsbach mündet am Siedlungsrand von Barsinghausen in den Bullerbach und der 

Spalterhalsbach fließt im Deistervorland als Kirchdorfer Mühlbach weiter. Alle Fließge-

wässer im potenziellen Einzugsgebiet entwässern in die Südaue, die den Hauptvorfluter 

des Deistervorlandes bildet.  

Die berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL Bullerbach, Stockbach, 

Südaue, Möseke mit Haferriede, Kirchdorfer Mühlbach und Schleifbach werden ausführ-

lich im Fachbeitrag WRRL betrachtet (Heft DQ 14). Der Spalterhalsbach (Oberlauf des 

Kirchdorfer Mühlbachs) gehört nicht zum berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper. 
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Beim Bullerbach ist nur der südliche Arm des Oberlaufes Bestandteil des Oberflächen-

wasserkörpers. 

Die Oberläufe von Rothebrinksbach, Bullerbach, Fuchsbach und Spalterhalsbach weisen 

überwiegend einen naturnahen Verlauf auf. Die Sohlen sind durch schotteriges Material 

gekennzeichnet. Unterschiedliche Wald-Biotoptypen säumen die Fließgewässer.  

Das Trockenwetterabflussgeschehen der Deisterbäche wird nicht grundwasserbürtig ge-

speist, sondern durch den witterungsgesteuerten Direktabfluss. Ein grundwasserge-

stützter Basisabfluss aus dem tief liegenden Kluftgrundwasserleiter ist nicht vorhanden.  

Vorbelastungen 

Verrohrungen im Bereich querender Forstwege und v.a. in längeren Abschnitten (Bul-

lerbach im Abschnitt einer Wiese und alle Fließgewässer unterhalb des Kartierbereiches 

innerhalb der Siedlungsbereiche) führen zu Beeinträchtigungen der ökologischen Durch-

gängigkeit.  

Fließgewässerabschnitte fallen v.a. in niederschlagsarmen Monaten sowie infolge ehe-

maliger Bergbautätigkeit und Quellfassungen/ Wassergewinnung temporär trocken. Der 

aufgestaute Bereich am Fuchsbach wird zur Fischzucht genutzt 

Oberflächenwasserkörper nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  

Oberflächenwasserkörper gemäß WRRL ist der Bullerbach (Südlicher Arm des Oberlaufs 

bis zur Mündung in die Südaue). Er ist als erheblich veränderter Wasserkörper (HMWB) 

gemäß WRRL eingestuft. Der ökologische Zustand / das ökologische Potenzial der Was-

serkörper ist bei keinem Wasserkörper ‚gut‘ eingestuft. Der chemische Zustand ist als 

‚nicht gut‘ bewertet. Der naturnahe Oberlauf des Bullerbachs, der als natürlicher Was-

serkörper einzustufen ist, ist die ökologische Zustandsklasse mit „sehr gut“ bewertet  

Im Untersuchungsraum liegen keine Stillgewässer > 50 ha. Sie fallen somit nicht in die 

WRRL-Berichtspflicht. 
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Stillgewässer 

Zerstreut liegen kleinere Stillgewässer / temporäre Wald- und Wiesentümpel (Grünland-

fläche am Bullerbach) im Untersuchungsraum. Der Fuchsbach wurde oberhalb des 

Sporthotels aufgestaut und wird als Fischteich genutzt.   

Die angelegten Stillgewässer im Grünland am Bullerbach fallen temporär trocken, was 

aufgrund seiner Funktion als Amphibienlaichgewässer auch erwünscht ist (Sicherung der 

Fischfreiheit). 

Empfindlichkeit 

Fließgewässern sind gegenüber Verringerung der Wassermengen/ Abflussmengen hoch 

empfindlich. Grundwasserabhängige Stillgewässer sind hoch empfindlich gegenüber 

Grundwasserabsenkungen.  

Umweltauswirkungen 

Da die Wasserentnahme durch die WGA-DQ ausschließlich passiv erfolgt und von der 

Witterung abhängt, ist bei der Fortsetzung der Wasserentnahme davon auszugehen, 

dass sich die bestehenden Abflussverhältnisse weitestgehend unverändert fortsetzen 

werden. Die bislang bewilligte Entnahmemenge von max. 1,2 Mio. m3/a wird nicht er-

höht. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf die Oberläufe der Fließgewässer und 

ihre ökologischen Funktionen sind nicht zu erwarten. 

12.6.5 Schutzgut Klima / Luft 

Das Klima wird wesentlich von den im Untersuchungsraum vorherrschenden Waldflä-

chen und dem Relief bestimmt. Der Deister stellt einen bedeutsamen Kaltluftlieferanten 

dar (sehr hohe Kaltluftlieferung) und ist als Bereich mit besonderer Funktionsfähigkeit 

von Klima und Luft eingestuft.  
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Lufthygienisch und klimatisch belastete Siedlungsräume oder hohe lufthygienische Be-

lastungen durch Verkehrswege sind nicht vorhanden.  

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit des Schutzgutes Klima ist vor dem Hintergrund der potenziellen 

Wirkfaktoren der geplanten Fortsetzung der Wasserentnahme als gering einzustufen.  

Umweltauswirkungen 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von Bereichen mit besonderer Funktions-

fähigkeit von Klima und Luft (Kaltluftlieferung) durch die Fortsetzung der Wasserent-

nahme können ausgeschlossen werden. In Bereichen mit feuchten Boden- / Standort-

verhältnissen kann es infolge einer Verringerung der Bodenfeuchte zu einer Veränderung 

der bodennahen Luftfeuchtigkeit kommen. Diese Veränderung ist auf das Mikroklima be-

grenzt.  

12.6.6 Schutzgut Landschaft 

Der Deister weist aus regionaler Sicht eine mittlere bis sehr hohe Landschaftsbildqualität 

auf. Insbesondere das Bullerbachtal mit einzelnen Wiesenflächen und die nördlich an-

grenzenden naturnahen Buchenwälder stellen Landschaftsteilräume mit hoher bis ho-

her Bedeutung dar. Die Täler mit den naturnahen Fließgewässern und Quellbereichen 

erhöhen die landschaftliche Vielfalt. 

Dem Deister als nördlicher Ausläufer des Weser- und Leineberglandes kommt für die 

landschaftsbezogene Erholung eine große Bedeutung zu. Er ist von regionaler Bedeu-

tung für die Erholungsnutzung. 

Der Kfz-Verkehr auf der L 401 führt zu einer Belastung der angrenzenden Bereiche durch 

Lärm und einer Zerschneidung des Waldgebietes. Zwei Funktürme am Deisterkamm und 

eine querende 110 kV-Freileitung sowie breite Forstwege beeinträchtigen die Land-

schaftsbildqualität. 
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Umweltauswirkungen 

Eine Empfindlichkeit des Landschaftsbildes besteht durch die Veränderung / Beeinträch-

tigung grundwasser- und feuchteabhängiger landschaftsbildprägender Elemente und 

Bereiche.  

Die grundwasser- und feuchteabhängigen landschaftsbildprägenden Elemente und Be-

reiche (naturnahe Bäche mit den säumenden Auwald-Beständen und die extensiv ge-

nutzten Wiesen) sind durch die Fortsetzung der Wasserentnahme in unveränderter ma-

ximaler Höhe nicht betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das 

Schutzgut Landschaft können ausgeschlossen werden.  

12.6.7 Wechselwirkungen 

Im Untersuchungsraum sind keine ausgeprägten funktionalen Wirkungsgefüge vorhan-

den, die über schutzgutbezogene Wechselwirkungen (z.B. besitzen die älteren, naturna-

hen Wälder neben ihrer Lebensraumbedeutung für Pflanzen und Tiere auch ästhetische 

Werte und Funktionen und erhöhen die Erlebnisqualität der Landschaft) hinausgehen. 

Kumulative Wirkungen 

Neben den Wechselwirkungen sind auch die kumulativen Umweltauswirkungen zu be-

rücksichtigen, die sich aufgrund verschiedener Vorhaben ergeben können.   

Die parallel zu diesem Vorhaben beantragte Fortsetzung der Entnahme von Grundwas-

ser durch das Wasserwerk Eckerde im Deistervorland führt zu keinen nachteiligen Um-

weltauswirkungen auf das Grundwasser (getrennte Grundwasserleiter) und die Ober-

läufe der Fließgewässer im Deister. Eine Verstärkung nachteiliger Umweltauswirkungen 

des zu prüfenden Vorhabens auf die Schutzgüter des UVPG durch die geplante Fortset-

zung der Grundwasserentnahme im Deistervorland können ausgeschlossen werden. 
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13 Maßnahmen 

13.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation 

Da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG 

zu erwarten sind, bedarf es keiner Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung oder 

Kompensation erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen. 

13.2 Maßnahmen zur Beweissicherung 

Um Veränderungen der Wasserbeschaffenheit, der Schüttungen und der Wasserhaus-

haltskomponenten frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und ggf. Anpassungsmaßnah-

men ableiten zu können, ist eine hydraulische Beweissicherung vorgesehen. Sie umfasst 

in Fortsetzung und Erweiterung: 

• die fortlaufende Erfassung der Entnahmemengen an den Quellgruppen Hohen-

bostel und Barsinghausen, 

• die Messung und Beobachtung des Abflussverhaltens von Bullerbach, Fuchsbach 

und Spalterhalsbach, 

• die Einbeziehung des Stockbaches als Referenzgewässer ohne Entnahmeeinfluss 

in die Messungen, um klimatisch bedingte Veränderungen von nutzungsbeding-

ten Effekten abgrenzen zu können. 
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ver und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 43 vom 14.11.2019, S. 472. 

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet der Region Hannover (LSG-H 23) „Nord-

deister“ vom 13.03.2007. Fundstelle: Gemeinsames Amtsblatt für die Region Han-

nover und die Landeshauptstadt Hannover vom 12.04.2007, S. 102. 

Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG-HM 031) „Süd-Deister“ vom 

18.12.2018 (Nds. MBl. Nr.4/2029, S. 225). 
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Schutzgebiete und -objekte

FFH-Gebiet (mit landesinterner Nummer)
Naturschutzgebiet (mit Gebietsnummer)
Landschaftsschutzgebiet (mit Gebietsnummer)
Naturdenkmal (mit Gebietsnummer)
Geschützter Landschaftsbestandteil (mit Gebietsnummer)
Gesetzlich geschütztes Biotop 1)

Flächen mit landesweiter Bedeutung für den
Arten- und Ökosystemschutz

Untersuchungsraum

!(" WGA Deisterquellen

0 0,5 1 1,5 2 2,50,25
Kilometer

Maßstab
12/2025 J. BeckerM. Schirmacher

Wassergewinnungsanlage "Deisterquellen"
Wasserrechtliche Bewilligung zur Grundwasserentnahme
DQ 15 - Anlage 1: Schutzgebiete und -objekte

Datum Gezeichnet

Auftraggeber: Auftragnehmer:

Bearbeitet

Stadtwerke Barsinghausen GmbH
    

Poststraße 1
30890 Barsinghausen
Tel. : 05105 5277-0
Fax: 05105 9677

Engwer & Stegemann Landschaftsarchitekten PartGmbB

ALAND    
Landschafts- und Umweltplanung

Gerberstr. 4
30169 Hannover
Tel.: 0511 / 12 10 83 6-0
Fax: 0511 / 12 10 83 79
E-Mail: hannover@aland-nord.de
Internet: www.aland-nord.de

1:25.000

FFH 343

LSG HA 24

NSG HA 238

ND H 39

GLB 15

Daten der UNB Region Hannover (Stand 2022) 
(aktuelle Kartierung ALAND 2024 & 2025 siehe Karte Biotoptypen)

1)

Nachrichtlich
Untersuchungsraum WW ECK
modellberechnete Grundwasserabsenkung - Isoline
(Ist - Zustand vs. Prognose - Zustand)

")" Förderbrunnen

1,00m

© GeoBasis-DE/LGLN 2024
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Besta nd
Bio to p typ en na ch DRACHENFELS 2021
01 Wälder

W MB - Mesoph iler Buch enw ald kalkärmerer S tandorte des Berg- und H ügellands
W LB - Bodensaurer Buch enw ald des Berg- und H ügellands
W ET - (Traubenkirsch en-)Erlen- und Esch en-Auw ald der Talniederungen
W EQ  - Erlen- und Esch en-Q uellw ald
W EG - Erlen- und Esch en-Galeriew ald
W X H  - Laubforst aus einh eimisch en Arten
W ZF - Fich tenforst
U W F - W aldlich tungsflur feuch ter bis nasser S tandorte

04 Fließgewässer
FQ R  - S icker- oder R ieselquelle
FBH  - Naturnah er Bach  des Berg- und H ügellands mit S ch ottersubstrat
FBL - Naturnah er Bach  des Berg- und H ügellands mit Feinsubstrat

04 Stillgewässer
S TG - W iesentümpel
S X F - Naturferner Fisch teich

09 Grünland
GMF - Mesoph iles Grünland mäßig feuch ter S tandorte
GMS  - S onstiges mesoph iles Grünland

Fuchsba ch

Sp a lterha lsba ch

Ro thebrink sba ch

M. 1:5.000

M. 1:5.000

M. 1:5.000

Übersicht der k a rtierten Flä chen

M. 1:25.000

M. 1:1.000

±

±

±

±

Maßstab
12/2025 J. BeckerM. S ch irmach er

Wa ssergew innungsa nla ge "Deisterq uellen"
W asserrech tlich e Bew illigung zur Grundw asserentnah me
DQ 15 - Anla ge 2: Bio to p typ en – Besta nd und Emp findlichkeit

Datum Gezeich net

Auftraggeber: Auftragneh mer:

Bearbeitet

Sta dtwerk e Ba rsingha usen GmbH
    

Poststraße 1
30890 Barsingh ausen
Tel. : 05105 5277-0
Fax: 05105 9677

Engw er & S tegemann Landsch aftsarch itekten PartGmbB

ALAND    
La ndscha fts- und Umweltp la nung

Gerberstr. 4
30169 H annover
Tel.: 0511 / 12 10 83 6-0
Fax: 0511 / 12 10 83 79
E-Mail: h annover@aland-nord.de
Internet: w w w .aland-nord.de

1:1.000 / 1:5.000 / 1:25.000
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Kartierfläch en
Grenze U ntersuch ungsraum

!(" W GA Deisterquellen

+ = seh r gut ausgeprägt
1 = S tangenh olz, inkl. Gertenh olz (Brusth öh endurch messer der Bäume der
      ersten Baumsch ich t ca. 7–<20 cm, Alter meist 10–40 Jah re)
2 = S ch w ach es bis mittleres Baumh olz (BH D ca. 20–<50 cm, Alter meist 40–100 Jah re)
3 = S tarkes Baumh olz (BH D ca. 50–<80 cm), bzw . Alth olz >100 Jah re
1 = bei Bäch en: <1 m Breite
u = unbeständig, zeitw eise trockenfallend
k = kalkreich , mit Kalktuff (Kalksinter)
+ = besonders naturnah e, strukturreich e Ausprägung
u = unbeständig, zeitw eise trockenfallend
m = Mah d

§ = gesetzlich  gesch ützte Biotope (§ 30 BNatS ch G)

Zusa tzmerk ma l
Wälder

Fließgewässer

Stillgewässer

Grünland

Gesetzlich geschützte Biotope

Lebensra umtyp en gemäß Anha ng I der FFH-Richtlinie
9110 - H ainsimsen-Buch enw älder
9130 - W aldmeister-Buch enw älder
91E0 - Auenw älder mit Erle, Esch e, W eide (*)
(* prioritärer LR T)

Grundw a ssera bhängigkeit und Emp findlichkeit
gegenüber Wa ssersta ndsa bsenkung (DRACHENFELS 2024)

seh r h oh e Empfindlich keit, i.d.R . grundw asserabh ängig
(ganzjah rig h oh er GW -S tand erforderlich )
h oh e Empfindlich keit, überw iegend grundw asserabh ängig
teilw eise auch  überflutungs- oder stauw asserabh ängig
mittlere Empfindlich keit, grundw asser- oder stauw asserabh ängig
(größerer natürlich er S ch w ankungspunkt)
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